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I. Allgemeine Hinweise für den Dienstgeber  
 

1. Allspartenservice  
Das Allspartenservice geht von dem Gedanken aus, dass Dienstgeber und Versicherte bei jeder Dienst-
stelle der Kasse bzw. bei jedem Versicherungsträger, unabhängig von der tatsächlichen Zuständigkeit - 
auch bundesländerüberschreitend - Anträge, Meldungen und Mitteilungen einreichen können. Das bedeu-
tet, dass die interne Weiterleitung solcher Schriftstücke zwischen allen ASVG-Versicherungsträgern 
(Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung) fristwahrend gewährleistet ist. Es wird also jener Versiche-
rungsträger, bei dem das Schriftstück einlangt, für die unverzügliche Weiterleitung sorgen. Er fungiert 
damit quasi als "Poststelle". Der Dienstgeber (Versicherte) muss nicht mehr eigens die zuständige Stelle 
für die Erledigung seiner Angelegenheiten aufsuchen. 
Unternehmen mit Betriebsstätten in mehreren Bundesländern müssen ihre Mitarbeiter entsprechend der 
örtlichen Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse bei verschiedenen Gebietskrankenkassen melden. Sol-
che Betriebe müssen ihre Meldungen nun nicht mehr unbedingt an die zuständigen Krankenkassen vertei-
len, sondern sie können alles an einer Stelle abgeben. Wichtig ist lediglich, dass die Meldungen bei einem 
Versicherungsträger innerhalb der Meldefrist eingereicht werden. Langen die Unterlagen in der Folge erst 
nach Ablauf der Frist beim zuständigen Versicherungsträger ein, hat das für den Meldepflichtigen keine 
nachteiligen Folgen. 
 
Ausnahmen: 
• Vom Allspartenservice nicht erfasst ist der Zahlungsverkehr. Zahlungen (Beiträge) müssen nach wie 

vor an den zuständigen Versicherungsträger überwiesen werden. 
• Schriftstücke (Meldungen, Anträge, usw.), die nicht eindeutig erkennen lassen, welcher Versiche-

rungsträger zuständig ist, müssen zurückgewiesen werden. Die fristwahrende Einbringung geht in 
solchen Fällen verloren. 

Vom Allspartenservice sind vorerst nur die nach dem ASVG organisierten Versicherungsträger betroffen, 
nicht also die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern 
 
 

2. Auskunftspflicht 
Auf Anfrage des Versicherungsträgers haben 
• die Dienstgeber bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen und Stellen, 
• Personen, die Geld- bzw. Sachbezüge gem. § 49 Abs. 1 und 2 ASVG leisten oder geleistet haben, 

unabhängig davon, ob der Empfänger als Dienstnehmer tätig war oder nicht, 
• im Fall einer Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 Abs. 2 ASVG auch die Bevollmächtigten 
längstens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft über alle für das Versicherungsverhältnis maßge-
benden Umstände zu erteilen. Weiters ist den Bediensteten der Versicherungsträger/Finanzämter während 
der Betriebszeit Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie sonstigen Aufzeichnungen zu gewäh-
ren, die für das Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die Mitarbeiter des Versicherungsträgers 
bzw. Finanzamtes haben sich auf Verlangen selbstverständlich auszuweisen. 
 
Die Bezirksverwaltungsbehörde kann über Antrag der Kasse die Dienstgeber usw. zur Erfüllung der ge-
setzlichen Pflichten verhalten. Verstöße gegen die Auskunftspflicht stellen eine Verwaltungsübertretung 
dar und unterliegen den Strafbestimmungen des § 111 ASVG. 
 
Auskunftspflicht des freien Dienstnehmers (§§ 43 Abs. 2, 58 Abs. 3 ASVG) 
Die freien Dienstnehmer sind verpflichtet, dem Dienstgeber Auskunft über das Bestehen einer die Pflicht-
versicherung als freier Dienstnehmer ausschließenden anderen Pflichtversicherung auf Grund ein und der-
selben Tätigkeit zu erteilen. 
 
Insbesondere wird diese Auskunftsverpflichtung des freien Dienstnehmers das Bestehen oder den Wegfall 
der Gewerbeberechtigung betreffen. Für die Meldeverpflichtung sind keine Formvorschriften vorgesehen, 
insbesondere kein Formular des Krankenversicherungsträgers. Es wird daher notwendig sein, eine 
schriftliche Bestätigung des freien Dienstnehmers zu Beginn seiner Tätigkeit einzuholen bzw. von bereits 
tätigen freien Dienstnehmern eine solche nachträglich abzuverlangen. Darin sollte einerseits der Aus-
schließungsgrund für die Versicherung nach § 4 Abs. 4 ASVG angeführt werden. Andererseits ist der freie 
Dienstnehmer ausdrücklich auf die Auskunftsverpflichtung gegenüber dem Dienstgeber nachweislich auf-
merksam zu machen. 
 
Bei einem Verstoß gegen diese Auskunftsverpflichtung des freien Dienstnehmers schuldet der 
Dienstgeber nur den auf ihn entfallenden Beitragsteil. Den auf den freien Dienstnehmer entfallenden 
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Die Vorteile 

Das moderne und zukunftsweisende System der elektronischen Datenübermittlung bringt sowohl für den 
Dienstgeber als auch für die Versicherungsträger und die Finanzbehörden wesentliche Vorteile. 

Beitragsteil schuldet dieser dann selbst. Die Verletzung der Auskunftsverpflichtung durch den freien 
Dienstnehmer ist der Kasse vom Dienstgeber nachzuweisen. 
 
 

3. Beschäftigung in einem EU-Mitgliedstaat, einem EWR-Staat bzw.  
der SCHWEIZ 

 
Grundregeln 
• Dienstnehmer sind grundsätzlich in dem Staat versichert, in dem sie ihre Erwerbstätigkeit aus-

üben! 
Dies gilt sowohl für Dienstnehmer als auch selbständig Erwerbstätige, und zwar auch dann, wenn 
diese in einem anderen EU–Mitgliedstaat oder EWR-Staat wohnen oder wenn ihre Unternehmen 
bzw. Dienstgeber ihren Sitz in einem anderen EU–Mitgliedstaat oder EWR-Staat haben. 

• Dienstnehmer sind grundsätzlich immer nur den Rechtsvorschriften eines einzigen EU–
Mitgliedstaates, EWR-Staates oder der Schweiz unterworfen! 

• Dies gilt sowohl für Dienstnehmer als auch für selbständig Erwerbstätige, für die die Bestimmungen 
der EG-Verordnungen gelten, und zwar auch dann, wenn sie ihre Erwerbstätigkeit in mehreren EU–
Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten ausüben. Auch Personen, die in vier oder fünf EU-Mitgliedstaaten 
oder EWR-Staaten gleichzeitig beschäftigt sind, sind nur den Rechtsvorschriften eines einzigen EU-
Mitgliedstaates oder EWR-Staates unterworfen (siehe Sonderfälle). 

 
Sonderfälle 
• Dienstnehmer, die gewöhnlich in mehr als einem EU–Mitgliedstaat oder EWR-Staat oder der 

Schweiz beschäftigt sind! 
• Diese Dienstnehmer sind in dem Land versichert, in dem sie wohnen, falls sie einen Teil ihrer Be-

schäftigungen in diesem Staat ausüben. Entsprechendes gilt für selbständig Erwerbstätige, die in 
mehreren EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten tätig sind. 

• Wohnt der Dienstnehmer nicht in einem der EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten, in denen er seine 
Beschäftigungen ausübt, so ist er in dem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat versichert, in dem sein 
Dienstgeber bzw. das Unternehmen seinen Sitz hat. Handelt es sich um einen Selbständigen, so ist 
er in dem Staat versichert, in dem er seine Haupttätigkeit ausübt. 

• Personen, die in einem EU–Mitgliedstaat, EWR-Staat oder der Schweiz als selbständig Erwerbstä-
tige und in einem anderen als Dienstnehmer beschäftigt sind! 

• Grundsätzlich sind diese Personen in dem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat versichert, in dem sie 
als Dienstnehmer beschäftigt sind.  

 
Schweiz 
Für die Schweiz gelten grundsätzlich die vorstehenden Regelungen. Die EWG-Verordnungen gelten der-
zeit allerdings noch nicht für Drittstaatenangehörige, weiters noch nicht für bulgarische und rumänische 
Staatsangehörige. In diesen Fällen ist daher das Abkommen über soziale Sicherheit mit der Schweiz an-
zuwenden. Für Staatsangehörige Liechtensteins bestehen zu den EWG-Verordnungen darüber hinaus 
Sonderbestimmngen. 
 
Bei etwaigen Detailfragen wenden Sie sich bitte an ihren zuständigen Krankenversicherungsträger. 
 
 

4.  Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgebern – ELDA 
Meldungen zur Sozialversicherung sind seit 1. Jänner 1997 nach § 41 Abs. 1 ASVG mittels elektro-
nischer Datenfernübertragung (DFÜ) zu erstatten. 
 
Für die Übernahme elektronischer Meldungen ist bei der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse  
(OÖGKK) ein Datensammelsystem (DSS) eingerichtet. Bundesweit sind alle elektronischen Meldungen an 
dieses elektronische Datenaustauschsystem (ELDA) zu übermitteln. Nähere Informationen finden Sie 
unter: www.elda.at 
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Vorteile für den Dienstgeber 
• Keine Kosten 

Der elektronische Datenaustausch für Dienstgeber ist kostenlos, wenn zur Datenübermittlung eine 
Verbindung über das Internet genutzt wird. 

• Einfaches Handling 
Die Meldungen werden zumeist aus dem bestehenden EDV-Lohnprogramm direkt an das DSS ge-
sendet. Vorhandene Modems werden besser genutzt.  

• Wegfall der Papierformulare 
Es müssen keine Formulare mehr auf Lager gehalten werden. Das manuelle Ausfüllen fällt weg.  

• Entfall des Postweges 
Die Datenfernübertragung ist dazu wesentlich kostengünstiger als der Postweg. 

• Optimale Fristnutzung 
Die kurzen Meldefristen erfordern oftmals rasches Handeln. Beim System der elektronischen Über-
mittlung können die Meldungen rund um die Uhr gesendet werden, langen binnen Sekunden beim 
DSS ein und werden elektronisch rückbestätigt. 

• Elektronisches Allspartenservice 
Die Meldungen für die Versicherungsträger sowie die Meldungen für die Finanzbehörden (L 16 und 
Mitteilung gemäß §109a EStG E 18) werden an das DSS übermittelt. Über die Datendrehscheibe 
beim Hauptverband erfolgt die Aufteilung an die zuständigen Stellen. Selbstverständlich gilt als Ein-
langetag der Zeitpunkt des Empfanges beim DSS. 

 
Vorteile für die Versicherungsträger und die Finanzbehörden 
• Wegfall von Papier 

Kostbarer Archivraum kann durch die elektronische Speicherung besser genutzt werden. 
• Entfall der Erfassung 

Die zeitaufwändige Meldungserfassung durch die Mitarbeiter entfällt. Das Problem der Erfassungs-
fehler ist beseitigt. 

• Effizienterer Personaleinsatz 
Die qualifizierte Differenzbearbeitung tritt gegenüber der Massenbearbeitung in den Vordergrund. 

Voraussetzungen und Vorgangsweise zur DFÜ 
Technische Voraussetzungen 
Um mit dem elektronischen Datenaustausch arbeiten zu können, benötigen Sie einen PC mit Internetzu-
gang oder angeschlossenem Modem.  
 
ELDA-Registrierung 
Bitte beachten Sie, dass nur registrierte Kunden elektronisch übermitteln können. Die Registrierung zum 
elektronischen Datenaustausch erfolgt unter www.elda.at im Menüpunkt “Registrierung”. Nach der Regist-
rierung erhält der Anwender spätestens am nächsten Werktag per e-mail die Zugangsdaten zum elektro-
nischen Datenaustausch. 
 
Programme zum Erstellen bzw. Erfassen der Meldungen 
Zum Erstellen von Meldungen benötigen Sie entweder ein externes Lohnprogramm, das die Datenfern-
übertragung unterstützt oder die ELDA Software. Diese kann kostenlos unter www.elda.at im Menü 
“Downloads” heruntergeladen werden kann.  
„ELDA ONLINE“ unterstützt ebenfalls die Meldungserfassung und ist Dienstgebern, die nur wenige Mel-
dungen zu erstellen haben, besonders zu empfehlen. 
 
Meldungsarten zur DFÜ mit ELDA 
Folgende Meldungsarten können übermittelt werden:  
Mindestangaben-Anmeldung, Anmeldung, Abmeldung, Änderungsmeldung, Mindestangaben-Anmeldung 
für eine fallweise beschäftigte Person, An- und Abmeldung für eine fallweise beschäftigte Person, Bei-
tragsnachweisung, Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (L 16), Mitteilung gemäß § 109a Ein-
kommensteuergesetz 1988 (E 18) , Arbeits- und Entgeltsbestätigung für Krankengeld, Arbeits- und Ent-
geltsbestätigung für Wochengeld, Familienhospizkarenz (An-, Ab- und Änderungsmeldung), Meldung zum 
verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe, 
Meldung zum BV-Beitrag durch Vorschreibebetriebe, Meldung des Service-Entgelts durch Vorschreibebe-
triebe, Schwerarbeitsmeldung, Stornomeldungen, Korrekturmeldungen, Antrag auf Zuschuss zur EFZ 
(siehe II., 7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA, Seite 20). 
 
Übermitteln der Daten  
Die Datenübermittlung erfolgt entweder mit der „ELDA Software“ (Menüpunkt „Datenübermittlung“), die 
kostenlos unter www.elda.at im Menü “Downloads” heruntergeladen werden kann, oder über „ELDA ON-
LINE“ (Menüpunkt „Datenübertragung“). Die Meldedateien langen bei erfolgreicher Übertragung im Da-
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tensammelsystem ein und werden über die Datendrehscheibe an die zuständigen Stellen (Versicherungs-
träger und Finanzbehörden) weitergeleitet. 
 
Sendebestätigung und Protokolle  
Sofort nach der Übermittlung wird ein Protokoll der von Ihnen erstellten Meldedateien ausgegeben. Die-
ses kann entweder gespeichert oder ausgedruckt werden. Wir empfehlen Ihnen, das Protokoll umgehend 
und genau zu kontrollieren und eventuelle Fehler sogleich abzuklären.  
 
Elektronischer Datenaustausch online (ELDA ONLINE) 
Mit „ELDA ONLINE“ kann das vollständige Angebot des elektronischen Datenaustausches im Internet 
genutzt werden. 
Die Datenerfassung, die Übermittlung und der Protokollabruf sowie die Kontrolle über alle bereits übermit-
telten Meldedateien sind jederzeit und ohne externes Programm möglich.  
 
Externe Lohnprogramme (betriebseigene EDV oder Softwarehersteller)  
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat bundeseinheitliche Satzaufbauten 
für die einzelnen Meldungsarten festgelegt. 
Diese Satzaufbauten müssen jedenfalls in das externe Lohnprogramm integriert sein, um die Übernahme 
der erzeugten Dateien durch ELDA zu ermöglichen. Die Organisationsbeschreibung („Satzaufbau DM") 
kann unter www.elda.at im Menü “Info für Softwarehersteller“ und weiter unter „Downloads” kostenlos 
heruntergeladen werden.  
 

 
 
 
Richtlinien über Ausnahmen von der Meldeerstattung mittels Datenfernübertragung (RMDFÜ 2005) 
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger hat Richtlinien über Ausnahmen von 
der Meldeerstattung mittels DFÜ aufgestellt (vollständiger Text im Internet unter www.sozdok.at):  
 
Meldungen und Mindestangaben-Anmeldungen sind ordnungsgemäß erstattet mittels DFÜ, wenn sie in 
den vom Hauptverband festgelegten einheitlichen Datensätzen erfolgen, oder außerhalb der DFÜ, wenn  
- eine Meldung über DFÜ für die meldepflichtige Stelle unzumutbar ist - keine EDV-Ausstattung, kein 

PC und ihre Personalabrechnung/Lohnverrechnung lässt sie auch von keiner anderen Stelle durch-
führen (Wirtschaftstreuhänder, Datenverarbeitungsbetrieb etc.), bei der eine entsprechende EDV-
Einrichtung vorhanden ist oder  

- ein wesentlicher Teil der DFÜ-Einrichtung (PC, Bildschirm, Tastatur, Modem, Leitungsweg) für länge-
re Zeit unverschuldet und nachweisbar ausgefallen war und deshalb die Meldung nicht innerhalb der 
Meldefrist hätte erstattet werden können. 

Zusätzlich für Mindestangaben-Anmeldungen außerhalb der DFÜ, wenn  
- die meldepflichtige Stelle über keinen Internet-Zugang verfügt oder 
- ihre Personalabrechung/Lohnverrechnung von einer anderen Stelle durchführen lässt (Wirtschafts-

treuhänder, Datenverarbeitungsbetrieb etc.) und diese nicht mehr erreichbar ist (Arbeitsaufnahme 
außerhalb der Bürozeiten des Dienstleisters) oder  

- der Beschäftigte in einer Betriebsstätte (Filiale, Baustelle) des Dienstgebers aufgenommen wird und 
die Betriebsstätte (Filiale, Baustelle) über keine EDV-Ausstattung, keinen PC oder keinen Internetzu-
gang verfügt. 

Die Reihenfolge für ordnungsgemäß erstattete Meldungen außerhalb der DFÜ ist folgende (gilt nicht für 
Mindestangaben-Anmeldungen):  
1. mit Datenträger (Diskette, Magnetband, Magnetbandkassette) in einem vom Versicherungsträger 

zugelassenen Format; 
2. mit Telefax auf dem Formular, das beim Versicherungsträger für Meldungen aufliegt;  
3. schriftlich mit dem Formular, das beim Versicherungsträger für Meldungen aufliegt. 
 
Die Reihenfolge für ordnungsgemäß erstattete Mindestangaben-Anmeldungen außerhalb der 
DFÜ ist folgende: 
1. Mit Telefax auf dem Formular Mindestangaben-Anmeldung, das beim Versicherungsträger aufliegt 

und an das ELDA-Call-Center unter der Telefaxnummer 05 780 761 gesendet wird;  
2. telefonische Mitteilung an das ELDA-Call-Center unter der Telefonnummer 05 780 760;  
3. schriftlich mit dem Formular Mindestangaben-Anmeldung, das beim Versicherungsträger für Min-

destangaben-Anmeldungen aufliegt. 
Andere Übermittlungswege (wie zB via E-Mail, SMS) bewirken keine ordnungsgemäße Meldung – die 
Meldung ist zurückzuweisen. 

Ansprechpartner  
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an das ELDA Competence Center (Tel.-Nr. 05 7807 50 
27 00), bei rechtlichen Fragen an den für die Meldung zuständigen Versicherungsträger bzw. an das je-
weils zuständige Finanzamt.

http://www.sozdok.at
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II. Bildung der Beitragsgrundlage 
 
1. Akkordschlusszahlungen 
Unter Akkordschlusszahlungen versteht man Lohnnachzahlungen, die sich im Allgemeinen auf mehrere 
Monate (Beitragszeiträume) erstrecken.  
 
 
Um Schlusszahlungen richtig aufteilen zu können, ist es notwendig, sie aliquot auf die betreffen-
den Monate (Beitragszeiträume) umzulegen.  
 
 
Zu diesem Zweck muss vorerst festgestellt werden, auf welches Ausmaß sich die Schlusszahlung für jede 
einzelne Arbeitsschicht oder Arbeitsstunde beläuft. Auf Grund der für den betreffenden Akkord in den ein-
zelnen Monaten (Beitragszeiträumen) geleisteten Arbeitsschichten (Arbeitsstunden) sind nur für diese 
Monate die aliquoten Anteile an der Schlusszahlung zu errechnen. Die auf diese Weise errechneten Be-
träge werden zu den in den einzelnen Monaten geleisteten Vorauszahlungen (für die Sozialversicherungs-
beiträge bereits abgerechnet wurden) hinzugezählt. 
 
 

2. Allgemeine Beitragsgrundlage 
Unter allgemeiner Beitragsgrundlage versteht man das im Beitragszeitraum gebührende Entgelt (Euro und 
Cent genau). Für die im Durchschnitt des Beitragszeitraumes (oder eines Teiles des Beitragszeitraumes) 
auf den Kalendertag entfallende allgemeine Beitragsgrundlage gelten ab Beitragszeitraum Jänner 2009 
die auf Seite 21 angeführten Höchstbeitragsgrundlagen. Um festzustellen, ob Bezüge eines Versicherten 
die Höchstbeitragsgrundlage überschreiten, ist nicht der Lohnzahlungszeitraum, sondern ausschließlich 
der Beitragszeitraum maßgebend. 
 
 

3. Allgemeine Beitragsgrundlage in besonderen Fällen 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt: 
- bei Dienst als Schöffe oder Geschworener und bei Teilnahme an Schulungs- und Bildungsver-

anstaltungen im Rahmen der besonderen Vorschriften über die erweiterte Bildungsfreistellung 
(gem. Arbeitsverfassungsgesetz) die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung; 

- bei Arbeitsunterbrechung auf Grund des Epidemiegesetzes und bei Verhängung einer Sperre we-
gen Maul- und Klauenseuche nach dem Tierseuchengesetz die gebührende Vergütung, mindes-
tens jedoch die Beitragsgrundlage vor der Unterbrechung; 

- bei Minderung der Beitragsgrundlage infolge Ausübung eines öffentlichen Mandates die Bei-
tragsgrundlage vor der Minderung. 

 
Altersteilzeit, Solidaritätsprämienmodell 
Als allgemeine Beitragsgrundlage gilt für Dienstnehmer, für die dem Dienstgeber ein Altersteilzeitgeld 
oder eine Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell gewährt wird, die Beitragsgrundlage vor Herabsetzung 
der Normalarbeitszeit (§ 44 Abs. 1 Z 10 ASVG). Dies gilt auch analog für Sonderzahlungen. 
 
Einmalig ausbezahlte beitragspflichtige Prämien und nur im letzten Beitragszeitraum fällige Überstun-
denentgelte bleiben bei der Ermittlung der jeweiligen Grundlage außer Betracht. In die Beitragsgrundla-
ge eingeflossene, regelmäßig über einen längeren Zeitraum bezahlte Prämien und Überstunden (Richt-
wert ist ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten) sind allerdings zu berücksichtigen. Ist die Normalar-
beitszeit unregelmäßig verteilt (z.B. Schichtarbeit, Turnusdienst etc.), ist das dem Durchrechnungszeit-
raum zu Grunde liegende durchschnittliche monatliche Bruttoentgelt als Beitragsgrundlage heranzuzie-
hen. 
 
Die jährliche Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage bzw. kollektivvertragliche oder sonst gebührende 
Ist-Lohnerhöhungen sind zu berücksichtigen. Die letzte volle Beitragsgrundlage iSd § 44 Abs. 1 Z 10 
ASVG ist daher insofern variabel, als sie sich durch solche Steigerungen entsprechend erhöht. 
 
Beitragsberechnung: Die Sozialversicherungsbeiträge (KV/UV/PV), der Arbeitslosenversicherungsbei-
trag sowie die sonstigen Beiträge und Umlagen (KU, LK, WF, SW, IE, NB) und der Mitarbeitervorsorge-
beitrag sind von der Beitragsgrundlage vor Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu berechnen.  
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Die Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge sowie der Zuschlag nach dem 
IESG werden dem Dienstgeber jedoch vom Arbeitsmarktservice (AMS) teilweise ersetzt. 
 
Auskünfte zum Altersteilzeitgeld bzw. zum Solidaritätsprämienmodell (z. B. betreffend die Erstattung von 
Beiträgen) erteilen alle regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices. 
 
Beispiel: 
 
Angestellter: 
Gehalt vor Herabsetzung der Arbeitszeit monatlich € 3.000,-- 
Herabsetzung der Arbeitszeit um 50 % 
Gehalt für 50 % der Arbeitszeit   € 1.500,-- 
Lohnausgleich AMS 50 % von € 1.500,-- €    750,-- 
Gesamtbezug     € 2.250,-- 
 
Beitragsabrechnung mit GKK: 
 
Allgemeine Beitragsgrundlage € 3.000,-- x 37,85 % (D1) = € 1.135,50 
Kammerumlage   € 3.000,-- x   0,5 % (KU) = €      15,-- 
Wohnbauförderungsbeitrag € 3.000,-- x   1,0 % (WF) = €      30,-- 
Zuschlag nach dem IESG € 3.000,-- x   0,55 % (IE) = €      16,50 
Mitarbeitervorsorgebeitrag € 3.000,-- x   1,53% (MV) = €      45,90 
Gesamtabrechnung      = € 1.242,90 

 
Anteil des Angestellten: 
Gesamtbezug   € 2.250,-- x 17,07 % (D1) = €    384,08 
Kammerumlage   € 3.000,-- x   0,5 %  (KU) = €      15,00 
Wohnbauförderungsbeitrag € 3.000,-- x   0,5 %  (WF) = €      15,00 
Gesamtabzug       = €    414,08 
 
Kurzarbeitsunterstützung 
Während des Bezuges von Kurzarbeitsunterstützung richten sich die Beiträge (und die Leistungen der 
Sozialversicherung) nach der letzten Beitrags(Bemessungs)grundlage vor dem Beginn der Kurzarbeit 
(§ 32 Abs. 3 AMFG). 

• Von dieser letzten Beitragsgrundlage sind die Beiträge zur Kranken-, Unfall-, Pensions- und Ar-
beitslosenversicherung sowie der Zuschlag nach dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz, der Bei-
trag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz und der Mitarbeitervorsorgebeitrag zu entrichten. Liegt 
kein vorangegangener Beitragszeitraum vor, ist der laufende Beitragszeitraum heranzuziehen. 

• Vom tatsächlichen Entgelt (= der in dieser Zeit erzielte Arbeitsverdienst zuzüglich Kurzarbeitsun-
terstützung) sind die Kammerumlage bzw. Landarbeiterkammerumlage, der Wohnbauförderungs-
beitrag und der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag zu leisten. 

 
Auskünfte zur Kurzarbeitsunterstützung sowie entsprechende Antragsformulare erhalten Sie in allen 
regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservices. 

Unbezahlter Urlaub 
Während eines bis zu maximal einem Monat dauernden unbezahlten Urlaubes besteht die Pflichtver-
sicherung weiter. 
 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Beschäftigungsverhältnis in dieser Zeit nicht beendet 
wird. 
Wird der unbezahlte Urlaub jedoch für länger als einen Monat vereinbart, oder wird die Beschäftigung 
nach Ablauf dieses Monates nicht fortgesetzt, so ist die Abmeldung mit dem Tag vor Beginn des un-
bezahlten Urlaubes zu erstatten. 
 
Als allgemeine Beitragsgrundlage für den unbezahlten Urlaub gilt der Betrag, der auf jenen Zeitab-
schnitt entfällt, der 
• unmittelbar vor dem Urlaub liegt und 
• in seiner Länge der Urlaubsdauer entspricht. 
 
 

http://www.ams.at/sfa/sfags.html
http://www.ams.at/sfa/sfags.html
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Während eines derartigen Urlaubes ohne Entgeltzahlung hat der Versicherte 
-  die Sozialversicherungsbeiträge (KV, UV, PV und AV) und 
- den Schlechtwetterentschädigungsbeitrag (SW) 
zur Gänze selbst zu tragen. 
 
Der IESG-Zuschlag und der Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz gehen jedoch weiterhin zu 
Lasten des Dienstgebers. 
 

Während eines unbezahlten Urlaubes entfallen 
- die Kammerumlage (KU), 
- die Landarbeiterkammerumlage (LK)  
- der Wohnbauförderungsbeitrag (WF) und 
- der Mitarbeitervorsorgebeitrag (MV). 
 

In der Steiermark und in Kärnten ist die Landarbeiterkammerumlage jedoch vom Versicherten zu leis-
ten. 
 
 
Beispiel zur Bildung der Beitragsgrundlage: 
Unbezahlter Urlaub wird für die Dauer vom 1. Juni bis 15. Juni vereinbart. Der Dienstnehmer erzielte im 
Beitragszeitraum Mai einen monatlichen Brutto-Arbeitsverdienst von € 1.344,45 (schwankender Arbeits-
verdienst). 
Als allgemeine Beitragsgrundlage für den unbezahlten Urlaub wird jedoch der tatsächliche Arbeitsver-
dienst, der unmittelbar vor der Unterbrechung erzielt wurde, herangezogen. Dieser beträgt vom 17. Mai 
bis 31. Mai (15 Tage)  
€ 690,39. 

Das tatsächlich erzielte Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni beläuft sich auf  
€ 748,53. 
 
Bildung der Beitragsgrundlage für Juni: 
Für den unbezahlten Urlaub vom 1. Juni bis 15. Juni sind 
die Entgeltteile vom 17. Mai bis 31. Mai heranzuziehen:  €   690,39 
Entgelt vom 16. Juni bis 30. Juni:     €   748,53 
Gesamtsumme:       € 1.438,92 
In der Beitragsnachweisung für Juni ist somit eine allgemeine Beitragsgrundlage von € 1.438,92 zu 
berücksichtigen. 
 

Anmerkung: Auch bei Monaten mit 28, 29 und 31 Tagen ist SV-rechtlich immer von einer Pflichtversi-
cherung für 30 Kalendertage auszugehen (siehe Pkt. 4. Beitragszeitraum). 
Siehe auch III. 4. Abzug der Dienstnehmeranteile Beispiel 7. und Muster-
Beitragsnachweisung. 

 
 

4. Beitragszeitraum 
Als Beitragszeitraum gilt grundsätzlich der Kalendermonat, der mit 30 Tagen anzunehmen ist (Geringfü-
gig Beschäftigte: siehe Seite 74). 
 
 

5. Entgelt 
Zum Entgelt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne zählen die Geld- und Sachbezüge (brutto) auf die 
der pflichtversicherte Dienstnehmer (Lehrling) aus dem Dienst-/Lehrverhältnis Anspruch hat oder die 
er darüber hinaus auf Grund des Dienst-/Lehrverhältnisses vom Dienstgeber oder einem Dritten erhält. 
Unter Entgelt von Dritten sind u. a. Trinkgelder, Trinkgeldpauschalien, Provisionen u. ä. zu verstehen, 
die als beitragspflichtige Bezüge gelten. 
 
Der Beitragsabrechnung ist mindestens jenes Entgelt zu Grunde zu legen, das auf Grund lohngestal-
tender Vorschriften (Kollektivverträge, Dienstordnungen, Mindestlohntarife, etc.) gebührt. 
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Bestehen für einen Wirtschafts- oder Tätigkeitsbereich keine lohngestaltenden Vorschriften, gilt das 
vereinbarte Entgelt als Beitragsgrundlage. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger. 
 
Für die Bewertung der Sachbezüge sind die von der zuständigen Finanzbehörde kundgemachten Be-
wertungssätze für Zwecke der Sozialversicherung maßgebend. 
 
Bei so genannten "Nettolohnvereinbarungen" ist das entsprechende Brutto-Entgelt abzurechnen. Die 
Beitragsgrundlage erhöht sich um jene Beträge, welche an sich vom Dienstnehmer (Lehrling) zu tragen 
wären, aber vom Dienstgeber übernommen werden. 
 
Abzurechnen sind das monatliche Entgelt (Lohn, Gehalt usw.) und die in größeren Zeitabständen ge-
bührenden Sonderzahlungen (Urlaubs-, Weihnachtsgeld, Bilanzgeld, Gewinnanteile usw.) bis zur jeweils 
geltenden Höchstbeitragsgrundlage. 
 
Entscheidungen der Arbeitsgerichte, Urteile und Vergleiche sowie Mahnklagen werden nach Erlan-
gen der Rechtskraft ohne diesbezügliche Aufforderung der zuständigen Gebietskrankenkasse zugestellt. 
Die Versicherungsträger und Verwaltungsbehörden sind an rechtskräftige Entscheidungen der Arbeits-
gerichte, in denen Entgeltansprüche des Dienstnehmers (Lehrlings) festgestellt werden, gebunden. Die-
se Bindung tritt nicht ein, wenn der gerichtlichen Entscheidung kein streitiges Verfahren vorangegangen 
ist oder ein Anerkenntnisurteil gefällt oder ein gerichtlicher Vergleich geschlossen wurde. Auf Grund 
dieser Entscheidungen kann es auch zu Veränderungen bei den Versicherungszeiten kommen. 
 
"Sozialversicherungsschonende" Vergleichsabschlüsse sind für die Gebietskrankenkasse nicht verbind-
lich. 
 
Dienstnehmer können Anspruch auf zusätzliches Entgelt in Form von Zulagen, Entschädigungen, Ersät-
zen, Vergütungen, Aufwandsersätzen, usw. haben, die nicht zum beitragspflichtigen Entgelt gehö-
ren. Diese Entgelte sind im § 49 Abs. 3 ASVG taxativ aufgezählt.  
 
Zur besseren Übersicht werden nachstehend alphabetisch geordnet die häufigst verwendeten Entgelt-
bestandteile aufgezählt (im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den zuständigen Krankenversiche-
rungsträger!): 

Abfertigungen, 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Abgangsentschädigungen, 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Alkoholfreie Getränke, 
die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt; 
Arbeitskleidung, 
die unentgeltlich überlassen wird, wenn es sich um typische Berufskleidung handelt, sowie der Wert 
der Reinigung derselben. Nicht typische Arbeitskleidung (Dienstkleiderpauschale z. B. bei Standesbe-
amten) sowie der Barersatz (Geldzuwendungen zur Anschaffung) sind beitragspflichtiges Entgelt; 
Aufwandsersatz, Auslagenersatz 
Zuwendungen aus diesem Titel sind dann beitragsfrei, wenn auch die Steuerfreiheit gemäß § 26 EStG 
1988 gegeben ist (Reisekosten anlässlich einer Dienstreise über Auftrag des Arbeitgebers, Tages-, 
Nächtigungs- und Kilometergeld) und diese mit Belegen nachgewiesen werden. 
Wir weisen besonders darauf hin, dass Pauschalvergütungen für Auslagenersätze einen beitrags-
pflichtigen Arbeitslohn (Entgelt) darstellen. Hinsichtlich der Steuerfreiheit von Aufwandsersätzen (Rei-
sekostenvergütungen) wird auf die Lohnsteuerrichtlinien 2002 (BMF 07 2501/4-IV/7/01 v. 19. 11. 2001) 
verwiesen 
Aufwändungen 
des Dienstgebers für die Zukunftssicherung seiner Dienstnehmer sind bis jährlich €  300,-- frei, der 
übersteigende Betrag ist beitragspflichtig; 
Ausbildungsbeihilfen 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende 
Ausbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Auslösen, 
kollektivvertraglich vorgesehene, soweit sie einkommen- bzw. lohnsteuerfrei sind; 
Außerhauszulagen, 
soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen; 
 
 
 

http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
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Beförderung 
der Dienstnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auf Kosten des Dienstgebers bzw. die un-
entgeltliche oder verbilligte Beförderung der eigenen Dienstnehmer und deren Angehörige bei Beför-
derungsunternehmen; 
Beiträge 
gemäß § 2 Z. 1 des Betriebspensionsgesetzes, soweit sie nicht der Lohn- und Einkommensteuerpflicht 
unterliegen; 
Beitragsfreie Entgeltbestandteile 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Benützung von Einrichtungen und Anlagen, die der Dienstgeber allen Dienstnehmern oder be-
stimmten Gruppen seiner Dienstnehmer zur Verfügung stellt (z. B. Erholungs- und Kurheime, 
Kindergärten, Betriebsbibliotheken, Sportanlagen); 
Berufsfortbildungsbeihilfen 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende Be-
rufsfortbildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Berufskleidung 
siehe "Arbeitskleidung"; 
Betriebsausflüge, Betriebsveranstaltungen 
Kosten der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, z. B. Betriebsausflüge, kulturelle Veranstaltungen, 
Betriebsfeiern (bis zu € 365,-- pro Person jährlich) und die hierbei empfangenen üblichen Sachzuwen-
dungen (zusätzlich € 186,-- pro Person jährlich) sind beitragsfrei. Bargeldzuwendungen an Stelle von 
Betriebsausflügen sind beitragspflichtiges Entgelt; 
Betriebsrat - freigestellt, 
Zulagen, Zuschläge und Entschädigungen, die gem. § 49 Abs. 3 Z 1-20 ASVG beitragsfrei sind; 
Bildschirmzulage - ist beitragspflichtiges Entgelt; 
Bildungsbeihilfen, 
in betrieblichem Interesse gelegene, einmalige oder laufende mit Beleg. Einmalige oder laufende 
Bildungsbeihilfen ohne Beleg sind beitragspflichtig; 
Diäten 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Diensterfindungsprämien 
nur dann, wenn es sich um patentfähige Erfindungen handelt;  
Dienstgeberdarlehen 
bei zinsverbilligten oder unverzinslichen Dienstgeberdarlehen, soweit das Darlehen € 7.300,-- nicht 
übersteigt; über € 7.300,-- ist die Zinsersparnis für den übersteigenden Betrag mit 3,5  % zu bewerten 
und beitragspflichtig; 
Einmalige soziale Zuwendungen 
z. B. Geburtenbeihilfen, Heiratsbeihilfen; 
Entfernungszulagen 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Entgelt der Ärzte 
für die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse (einschließlich ambulatorischer Behandlung), 
soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden; 
Entgelt während Geldleistung aus der Krankenversicherung 
(Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit, Wochenhilfe) wenn die Zuschüsse des Dienstgebers 50 % 
nicht erreichen sowie das Teilentgelt, das Lehrlingen bei Arbeitsunfähigkeit gebührt (Unterschiedsbe-
trag zwischen Krankengeld und Lehrlingsentschädigung); 
Ersatzleistung 
siehe II. Pkt. 13, Seite 24; 
Essenszuschüsse (in Bon) 
für Vertragsgaststätten; 
Fahrtkostenvergütung 
Ersatz der tatsächlichen Kosten für Fahrten mit Massenbeförderungsmitteln zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte sowie für Fahrten im Auftrag des Dienstgebers (Dienstreisen); 
Familienbeihilfen 
nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967; 
Familienheimfahrten 
soweit eine Dienstreise vorliegt;  
Vergütung für Familienheimfahrten lt. Kollektivvertrag; 
Fehlgeldentschädigungen 
(Zählgelder, Mankogelder, Schwundgelder, Geldverkehrszulagen), soweit sie  
€ 14,53 im Kalendermonat nicht übersteigen; 
Feiertagsentgelt  - ist laut Arbeitsruhegesetz beitragspflichtig; 
Firmenbeteiligungen 
Der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Kapitalanteilen (Optionen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Z 15c EStG 1988); 
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Firmenpension 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses  
Freie oder verbilligte Mahlzeiten, 
die der Dienstgeber an nicht in seinem Haushalt aufgenommene Dienstnehmer zur Verköstigung am 
Arbeitsplatz freiwillig gewährt; 
Freimilch 
an Dienstnehmer in milchverarbeitenden Betrieben; 
Freitabak, Freizigaretten und Freizigarren 
an Dienstnehmer in tabakverarbeitenden Betrieben; 
Freitrunk 
im Brauereigewerbe; 
Freiwillige soziale Zuwendungen 
des Dienstgebers an alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen seiner Dienstnehmer oder an den Betriebs-
ratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen); 
Futterentschädigung 
für Wachhunde; 
Geburtsbeihilfe 
auf freiwilliger oder kollektivvertraglicher Basis; 
Geschenke (Sachgeschenke), 
die anlässlich der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern, Betriebsausflüge, kultu-
relle Veranstaltungen) üblich sind, soweit deren Kosten das herkömmliche Ausmaß nicht übersteigen 
(€ 186,-- pro Person jährlich); 
Getränke, 
die der Dienstgeber zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgibt; 
Gruppenversicherungsprämien 
pro Person jährlich bis € 300,-- beitragsfrei; 
Hausbesorger (gilt für Dienstverhältnisse, die vor dem 1. 7. 2000 abgeschlossen wurden) 
a) Materialkostenersatz: zur Gänze beitragspflichtig 
b) Lichtpauschale: zur Gänze beitragspflichtig;  
Haustrunk 
im Brauereigewerbe; 
Heimarbeiter 
UNKOSTENZUSCHLÄGE - besondere Lohnzuschläge bis 10 % des Entgeltes bzw. der 10 % des 
Entgeltes übersteigende Teil, soweit dieser im Einzelfall als Aufwandsersatz nachgewiesen wird; 
Heiratsbeihilfen, 
einmalige; 
Hundegelder 
lt. Kollektivvertrag für Berufsjäger; 
Instrumentengelder 
für Musiker; 
Internatskostenersatz 
nach dem Berufsausbildungsgesetz; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke, 
die anlässlich eines Dienstnehmerjubiläums bei 20 und 25 Dienstjahren und anschließend nach ei-
nem Mehrfachen von fünf Dienstjahren gewährt werden; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke, 
die anlässlich eines Firmen-(Dienstgeber-)jubiläums mit 20 und 25 Jahren und anschließend nach 
einem Mehrfachen von 10 bzw. 25 Jahren gewährt werden; 
Jubiläumsgelder und Jubiläumsgeschenke 
anlässlich eines Dienstnehmer- oder Dienstgeberjubiläums mit weniger als 20 Jahren sind hingegen 
beitragspflichtig; 
Kilometergelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Krankenstandsaushilfen 
einmalige soziale Zuwendung; 
Landzulagen, 
soweit sie einen Aufwandsersatz darstellen; 
Mahlzeiten, 
freie oder verbilligte, siehe "freie oder verbilligte Mahlzeiten"; 
Mankogelder 
siehe "Fehlgeldentschädigungen"; 
Messegelder 
siehe "Auslagenersatz"; 
Mitarbeiterbeteiligung 
der Vorteil aus der unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Unternehmensbeteiligungen im Sinne 
des § 3 Abs. 1 Z 15b EStG 1988; 
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Montagezulagen, 
sofern sie einen Aufwandsersatz darstellen und soweit sie auch lohnsteuerfrei sind; 
Motorsägenvergütungen, 
sofern sie nach kollektivvertraglichen Regelungen gewährt werden; 
Mundraub 
(Freibrot); 
Nachlässe 
des Dienstgebers bei Versicherungsprämien seiner Dienstnehmer, soweit diese Nachlässe für alle 
Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen gewährt werden und der Preisvorteil für den einzelnen Dienst-
nehmer nicht über jenen Vorteil hinausgeht, den der Dienstgeber üblicherweise auch anderen Perso-
nen gewährt (Schalterpolizze, Dauerkunden); 
Nächtigungsgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Notstandsaushilfen 
einmalige Aushilfen sind frei; 
Prämien für Diensterfindungen, 
die patentfähig sind; 
Prämien für Verbesserungsvorschläge, 
sofern es sich um Verbesserungen handelt, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem über-
tragenen Arbeits- und Wirkungsbereich stehen. Die Bestimmungen des § 68 EStG 1988 sind zu be-
achten; 
Prüfungstaxenersatz 
nach dem Berufsausbildungsgesetz; 
Reinigung 
der typischen Arbeitskleidung auf Kosten des Dienstgebers gegen Beleg; 
Reisekosten 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Renten, Ruhebezüge 
auf Grund früherer Dienstleistungen; 
Schmutzzulagen 
sind dann beitragsfrei, wenn sie gemäß § 68 Abs. 1, 5 und 7 des EStG 1988 auch steuerfrei sind. Un-
ter dem Begriff "Schmutz" ist alles zu verstehen, was geeignet ist, eine Verschmutzung des Körpers 
und der Bekleidung des Arbeitnehmers zwangsläufig zu bewirken und eine solche Folge auch tatsäch-
lich eintritt. 
Im Allgemeinen wird eine derartige Verschmutzung bei Arbeiten, die eine Berührung mit Ruß, Rauch, 
Fetten, Ölen, Teer u. dgl. bedingen, wie bei der Wartung und Reinigung von Maschinen, bei Schlacke-
arbeiten, in Kanälen etc. vorliegen. Erst wenn ein derartiger Sachverhalt im Sinne einer außerordentli-
chen Verschmutzung gegeben ist, besteht Anspruch auf eine Schmutzzulage im Sinne der Kollektiv-
verträge. Voraussetzung für die Beitragsfreiheit der Schmutzzulage ist u. a., dass der Arbeitnehmer 
tatsächlich Arbeiten verrichtet, die überwiegend unter Umständen erfolgen, die in erheblichem Maße 
eine Verschmutzung bewirken oder im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeitsbedingungen eine 
außerordentliche Verschmutzung darstellen. Der Arbeitnehmer muss also während der Arbeitszeit mit 
Arbeiten betraut sein, die die genannte Verschmutzung zwangsläufig bewirken. Dies erfordert, dass 
der Behörde nachgewiesen wird, um welche Arbeiten es sich im Einzelnen handelt und wann sie ge-
leistet wurden (Stundenaufzeichnungen). 
Wird eine Schmutzzulage in Kombination mit einer Erschwernis- und Gefahrenzulage gewährt, ist der 
jeweilige %-Anteil anzugeben und nachzuweisen; 
Erschwernis- und Gefahrenzulagen sind beitragspflichtiges Entgelt! 
Soziale Zuwendungen, 
die einmalig an individuell bestimmte Dienstnehmer aus einem besonderen Anlass gewährt werden, 
wie z. B. Geburtsbeihilfen etc. sowie freiwillige an alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen von 
Dienstnehmern oder an den Betriebsratsfonds (an individuell nicht bestimmte Personen) geleistete; 
Stock-Options 
siehe "Mitarbeiterbeteiligung“ 
Störzulagen 
siehe "Aufwandsersatz" 
Studienbeihilfe 
einmalige; 
Tagesgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Teilentgelt 
für Lehrlinge im Erkrankungsfalle (Unterschiedsbetrag Krankengeld zu Lehrlingsentschädigung); 
Todesfallbeihilfe 
Trennungsgelder und Trennungszulagen 
siehe "Aufwandsersatz"; 
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Trennungsgelder im Baugewerbe 
durch welche die durch dienstliche Verrichtungen für den Dienstgeber veranlassten Aufwändungen 
des Dienstnehmers abgegolten werden, sofern sie von der Einkommen- bzw. Lohnsteuer befreit sind; 
Übergangsgelder 
die aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses gewährt werden; 
Übernachtungsgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Umzugskostenvergütungen 
soweit sie nicht der Einkommen- oder Lohnsteuerpflicht unterliegen; 
Unkostenzuschläge 
für Zwischenmeister (Stückmeister), soweit sie 25 % des Entgeltes nicht übersteigen; 
Urlaubsablösen 
bei aufrechtem Dienstverhältnis sind diese als laufender Bezug zu werten und daher beitragspflich-
tig; 
Verbesserungsvorschläge 
im Betrieb siehe "Prämien für Verbesserungsvorschläge"; 
Vergütungen 
siehe "Familienheimfahrten"; 
Verschmutzungszulagen 
siehe "Schmutzzulage"; 
Versicherungsprämiennachlässe 
siehe "Nachlässe"; 
Wegegelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Weihnachtsgeschenke 
in Form von Sachzuwendungen derzeit bis zu einem Wert von € 186,-- jährlich pro Person, der diese 
Summe übersteigende Betrag ist beitragspflichtig; 
Weihnachtsgaben, 
aus Anlass des Weihnachtsfestes an Vertragsbedienstete sind beitragspflichtig; 
Werkzeuggelder 
lt. Kollektivvertrag;  
Zehrgelder 
siehe "Aufwandsersatz"; 
Zukunftssicherung 
siehe "Aufwändungen" 
Zulagen für Mehraufwand 
bei auswärtiger Beschäftigung (siehe "Aufwandsersatz"); 
Zuwendungen 
des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds für allgemeine soziale Zwecke. 

 
 

6. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
Im Erkrankungsfall und der daraus folgenden Arbeitsunfähigkeit sind für die Dauer des Anspruches auf 
Entgeltfortzahlung die Beiträge weiter zu entrichten. Der Anspruch richtet sich nach dem jeweils für das 
Dienst-/Arbeitsverhältnis gültigen Gesetz (Angestellten-, Entgeltfortzahlungs-, Gutsangestellten-, Lan-
darbeits-, Schauspieler-, Vertragsbedienstetengesetz). Ist der Anspruch auf volle Entgeltfortzahlung 
ausgeschöpft, besteht nur dann Beitragspflicht, wenn das gewährte oder gebührende Entgelt das Aus-
maß von 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge (Entgelt) vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erreicht 
bzw. überschreitet. 
 
Arbeitsrechtlicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung gemäß § 2 EFZG: 
Arbeitnehmer, die dem EFZG unterliegen und die durch Krankheit (Unglücksfall) an der Leistung der 
Arbeit verhindert sind, behalten den Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von 6 Wochen. 
 
Der Anspruch auf das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von 
 
 8 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 5 Jahre 
 10 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 15 Jahre 
 12 Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis 25 Jahre 
 
ununterbrochen gedauert hat. Durch jeweils weitere 4 Wochen behält der Arbeitnehmer den Anspruch 
auf das halbe Entgelt. 
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Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit 
Die gegenüber dem Angestelltengesetz günstigere Regelung bei Arbeitsunfällen (Berufskrankheiten) im 
§ 2 Abs. 5 EFZG bleibt weiterhin bestehen: 
 8 Wochen, ab Beginn des ersten Arbeitstages 
 10 Wochen, bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses von 15 Jahren 
 
Vordienstzeiten 
Bei der Ermittlung der Anspruchsdauer sind Arbeitszeiten (auch einer geringfügigen Beschäftigung) beim 
selben Arbeitgeber, die keine längere Unterbrechung als 60 Tage aufweisen, zusammenzurechnen, 
außer die Unterbrechung wurde vom Arbeitnehmer herbeigeführt (§ 2 Abs. 3 EFZG). 
Für die Anrechnung von Vordienstzeiten bei anderen Arbeitgebern nach Betriebsübergang u. ä. gelten 
Sonderregelungen (§ 2 Abs. 3a EFZG), Lehrzeiten gelten als Vordienstzeiten; § 2 Abs. 3 EFZG gilt ent-
sprechend. 
 
Günstigere Regelungen 
Sehen Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen oder Arbeitsverträge eine günstigere Regelung (§ 7 
EFZG) für die Dauer der Entgeltfortzahlung vor, werden diese Fristen nicht automatisch um 2 Wochen 
verlängert, sondern bleiben von dieser gesetzlichen Neuregelung unberührt. Die gesetzlichen Fristen 
sind aber jedenfalls als Mindestdauer zu berücksichtigen. 
Sonstige Gesetze mit Entgeltfortzahlung 
Für Arbeitsverhältnisse, auf die das ABGB anzuwenden ist, wurden die Entgeltfortzahlungsbestimmun-
gen ebenfalls geändert (§ 1154b ABGB). In der Praxis wird dies jedoch nur dann von Bedeutung sein, 
wenn keine anderen arbeitsrechtlichen Rechtsnormen (z. B. AngG, EFZG, u.a.) zur Anwendung kom-
men. Die Bestimmungen des Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetzes, des Hausbesorgergesetzes 
und des Heimarbeitsgesetzes 1960 wurden auch entsprechend geändert. 
 
Entgeltfortzahlung bei Lehrlingen 
Es gelten die Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes (§ 17a BAG). 
 
 

7. Entgeltfortzahlungsfonds bei der AUVA 
Die AUVA kann Unternehmen mit weniger als 51 Dienstnehmern Zuschüsse zur Entgeltfortzahlung bei 
Arbeitsverhinderung nach Unfällen (Arbeits- und Freizeitunfälle) gewähren. 
 
Die Erstattungsmöglichkeit wurde ab 1.1.2005 auch auf Arbeitsverhinderungen durch Krankheit ausgewei-
tet. 
 
Zuschussberechtigte Dienstgeber 
 
Zuschussberechtigt sind alle Dienstgeber (auch von Lehrlingen und geringfügig Beschäftigten), wenn 
• sie in ihrem Betrieb regelmäßig weniger als 51 Dienstnehmer beschäftigen, 
• ihr Dienstnehmer bei der AUVA versichert ist, 
• ihr Dienstnehmer nach dem 30. September 2002 einen Unfall hatte bzw. nach dem 31. Dezember 

2004 eine Arbeitsverhinderung durch Krankheit eingetreten ist, 
• die Arbeitsverhinderung länger als drei (Unfall) bzw. länger als 10 (Krankheit) aufeinander folgende 

Tage dauerte, 
• das Entgelt fortgezahlt wurde, 
• sie einen Zuschuss-Antrag stellen. 
 

Erläuterungen der Dienstnehmerzahl 
1. Bei wechselnder Dienstnehmerzahl liegt ein solcher Betrieb auch dann vor, wenn die vorhersehbare 

durchschnittliche Dienstnehmerzahl pro Jahr nicht mehr als 50 beträgt und an nicht mehr als 30 Tagen 
im Jahr mehr als 75 Dienstnehmer beschäftigt werden. 

2. Ein solcher Betrieb liegt auch dann vor, wenn die Anzahl von 50 Dienstnehmern nur deshalb überschrit-
ten wird, weil der Betrieb bis zu 3 Lehrlinge oder begünstigte Behinderte im Sinne des Behindertenein-
stellungsgesetzes beschäftigt. Das gilt nicht für Betriebe, die vorwiegend der Ausbildung Jugendlicher 
oder der Beschäftigung Behinderter dienen, wie Lehrwerkstätten oder integrative Betriebe. 

 
Höhe des Zuschusses 
Der Zuschuss beträgt 50 % zuzüglich eines Zuschlages für die Sonderzahlungen in der Höhe von 8,34 % 
des jeweils tatsächlich fortgezahlten Entgeltes (mit Ausnahme der Sonderzahlungen) – unter Außerachtlas-
sung der Höchstbeitragsgrundlage. 
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Bei Arbeitsverhinderung nach Unfällen gebühren Zuschüsse ab dem ersten Tag der Arbeitsverhinderung 
für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung (bis höchstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr), 
wenn die Arbeitsverhinderung länger als drei aufeinander folgende Tage gedauert hat. 
 
Bei Arbeitsverhinderung durch Krankheit gebühren Zuschüsse ab dem elften Tag der Arbeitsverhinderung 
für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung (bis höchstens 42 Tage je Arbeitsjahr/Kalenderjahr), 
wenn die Arbeitsverhinderung länger als zehn aufeinander folgende Tage gedauert hat. 
 
Je Dienstverhältnis werden Zuschüsse bei Arbeitsverhinderungen nach Unfällen und durch Krankheit für 
insgesamt höchstens 42 Tage pro Arbeitsjahr/Kalenderjahr gewährt. 
 
Auszahlung des Zuschusses 
 
Der Zuschuss wird ausgezahlt 

• jeweils im Nachhinein innerhalb eines Monates nach dem Ende des Quartals, in dem der Antrag 
gestellt wurde, 

• für die Dauer der tatsächlichen Entgeltfortzahlung, längstens jedoch für 42 Kalendertage je 
Dienstverhältnis pro Arbeitsjahr (Kalenderjahr). 

 
Rückforderung eines zu Unrecht geleisteten Zuschusses 
Die AUVA hat einen zu Unrecht geleisteten Zuschuss vom Dienstgeber zurückzufordern. Das Recht auf 
Rückforderung verjährt binnen zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, in dem der AUVA bekannt geworden ist, 
dass der Zuschuss zu Unrecht geleistet wurde. 
 
Die AUVA kann bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger Umstände, z.B. der wirtschaftlichen Verhältnisse, 
auf die Rückforderung ganz oder teilweise verzichten oder die Rückzahlung in Teilbeträgen zulassen. 
 
Ausschluss von Zuschüssen infolge Zeitablauf 
Der Antrag auf Zuschuss ist innerhalb von drei Jahren nach dem Beginn des Entgeltfortzahlungsanspru-
ches zu stellen. 
 

8. Höchstbeitragsgrundlagen 
 
Höchstbeitragsgrundlage täglich:     €    134,00 
Höchstbeitragsgrundlage monatlich:     € 4.020,00 
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen:  € 8.040,00 

Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer: € 4.020,00 
ohne Sonderzahlungen:      € 4.690,00 
 
Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage gilt auch für die Kammerumlage, für den Wohnbauförderungsbei-
trag, für die Landarbeiterkammerumlage, für den Schlechtwetterentschädigungsbeitrag, für den IESG-
Zuschlag und für den Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz. 
 
Von den Sonderzahlungen ist keine Landarbeiterkammerumlage (ausgenommen Kärnten), keine Kammer-
umlage und kein Wohnbauförderungsbeitrag zu entrichten. 
 

9. Sachbezüge 
Sachbezüge sind bundeseinheitlich wie folgt zu bewerten: 
 
Wert der vollen freien Station 
Der Wert der vollen freien Station ist seit 1. Jänner 2002 mit monatlich € 196,20 anzusetzen. Bei teilwei-
ser Gewährung der vollen freien Station sind anzusetzen: 

Sachbezug Ansatz täglich 
€   *) 

monatlich 
€ 

Kost und Wohnung 10/10 6,5400 196,20 
Kost 8/10 5,2320 156,96 
Mittagessen 3/10 1,9620 58,86 
Abendessen 2/10 1,3080 39,24 
Wohnung 
Beheizung u. Beleuchtung 
1. und 2. Frühstück, Jause 

je  1/10 je  0,6540 je  19,62 
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*) Dient zur Berechnung der Werte für den 2. bis 29. Tag. Nach der Multiplikation ist der vierstellige Wert nach der Euro-
Umrechnungsregel auf zwei Stellen zu runden. Wird der Sachbezug nur für einen Tag gewährt, ist der o. a. angegebene Wert 
auf zwei Stellen zu runden. 

 
Bei Monatslöhnen sind, wenn der Sachbezug nur tageweise gewährt wird, folgende Beträge in Ansatz zu 
bringen: 

Ansatz für ... Tag(e) pro Woche  in € Sachbezug 1 2 3 4 5 6 
Kost und Wohnung 28,32 56,64 84,96 113,28 141,60 169,92 
Kost 22,65 45,30 67,95 90,60 113,25 135,90 
Mittagessen 8,50 17,00 25,50 34,00 42,50 51,00 
Abendessen 5,66 11,32 16,98 22,64 28,30 33,96 
Wohnung 
Beheizung u. Beleuchtung 
1. und 2. Frühstück, Jause 

je 2,83 je 5,66 je 8,49 je 11,32 je 14,15 je 16,98 

 
Wohnraumbewertung  
Die Verordnung über die bundeseinheitliche Bewertung bestimmter Sachbezüge ab 2002 wird hinsichtlich 
der Wohnraumbewertung ab Jänner 2009 wie folgt geändert: 
§ 2 (1) Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Wohnraum kostenlos oder verbilligt zur Verfügung, ist 
als monatlicher Quadratmeterwert der jeweils am 31. Oktober des Vorjahres geltende Richtwert gemäß  
§ 5 des Richtwertgesetzes, BGBl. Nr. 800/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
50/2008, bezogen auf das Wohnflächenausmaß gemäß Abs. 5, anzusetzen. Kostenbeiträge des Arbeit-
nehmers vermindern den Sachbezugswert. 
(2) Der Quadratmeterwert gemäß Abs. 1 ist auf einen Wohnraum anzuwenden, der hinsichtlich der Aus-
stattung – unabhängig vom Ausmaß der Nutzfläche – der mietrechtlichen Normwohnung gemäß § 2 des 
Richtwertgesetzes entspricht. 
(3) Der Wert gemäß Abs. 1 verändert sich folgendermaßen: 
1. Für Wohnraum, der den Standard der mietrechtlichen Normwohnung nicht erreicht, ist der Wert ge-

mäß Abs. 1 um 30 % zu vermindern. 
2. Bei Dienstwohnungen für Hausbesorger, Hausbetreuer und Portiere ist der Wert gemäß Abs. 1 in 

Verbindung mit der Z 1 um 35 % zu vermindern. 
(4) Für Wohnraum, dessen um 25 % verminderter üblicher Mittelpreis des Verbrauchsortes um mehr als 
50 % niedriger oder um mehr als 100 % höher ist als der sich aus Abs.1 und 3 ergebende Wert, ist der 
um 25 % verminderte fremdübliche Mietzins anzusetzen. 
(5) Die Ermittlung des Wohnflächenausmaßes ist im Sinne des § 17 Abs. 2 und 3 des Mietrechtsgesetzes 
BGBl. Nr. 520/1981, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2006, vorzunehmen. 
(6) Die Quadratmeterwerte beinhalten auch die Betriebskosten im Sinne des § 21 Mietrechtsgesetzes. 
Werden die Betriebskosten vom Arbeitnehmer getragen, ist von den Quadratmeterwerten ein Abschlag 
von 25 % vorzunehmen. 
(7) Bei einer vom Arbeitgeber gemieteten Wohnung sind die Quadratmeterwerte gemäß Abs. 1 und 3 der 
um 25 % gekürzten tatsächlichen Miete (samt Betriebskosten, exklusive Heizkosten) einschließlich der 
vom Arbeitgeber getragenen Betriebskosten gegenüberzustellen; der höhere Wert bildet den maßgebli-
chen Sachbezug. 
(8) Trägt die Heizkosten der Arbeitgeber, ist ganzjährig ein Heizkostenzuschlag von € 0,58 pro m² anzu-
setzen. Kostenbeiträge des Arbeitnehmers kürzen diesen Zuschlag. 
(9) Trägt der Arbeitgeber bei einer von ihm gemieteten Wohnung die Heizkosten, ist der Sachbezugswert 
um die auf die Wohnung entfallenden tatsächlichen Heizkosten des Arbeitgebers zu erhöhen. Können die 
tatsächlichen Kosten nicht ermittelt werden, ist ganzjährig ein Heizkostenzuschlag von € 0,58 pro m² an-
zusetzen. Kostenbeiträge des Arbeitnehmers kürzen diesen Zuschlag. 
 
Die zum 1. Jänner 2009 anzusetzenden Quadratmeterwerte betragen daher: 

Bundesland Richtwert Bundesland Richtwert 
Burgenland € 4,31 Steiermark € 6,52 
Kärnten € 5,53 Tirol € 5,77 
Niederösterreich € 4,85 Vorarlberg € 7,26 
Oberösterreich € 5,12 Wien € 4,73 
Salzburg € 6,53   

 
Beispiel 1: 
100 m2 Wohnnutzfläche in der Steiermark zu € 6,52/m2   € 652,00 
Wohnung entspricht nicht dem Standard  abzüglich 30 %  € 195,60 
Anzusetzender Wert      € 456,40 
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Beispiel: 
 
Ein Dienstnehmer beendet am 25. März 2009 das Dienstverhältnis A. Die für das Jahr 2009 gebühren-
den Sonderzahlungen in der Höhe von € 2.050,00 sind abzurechnen. 
 
Das Dienstverhältnis B dauert vom 26. März bis 12. August 2009. Die aus diesem zweiten Dienstver-
hältnis gebührenden Sonderzahlungen in der Höhe von € 3.240,00 sind abzurechnen. 
 
Von den aus einem dritten Dienstverhältnis C resultierenden Sonderzahlungen (für die Zeit vom 13. 
August bis 31. Dezember 2009 € 3.000,00) sind € 2.750,00 abzurechnen. Die restlichen € 250,00 sind 
beitragsfrei. Bei dieser Aufteilung ist darauf zu achten, dass aus den Dienstverhältnissen A und B bereits 
Sonderzahlungen in der Höhe von € 5.290,00 gewährt wurden. 
 
 

12.   Trinkgelder 
Trinkgelder gelten nach § 49 Abs. 1 ASVG als Entgelt (siehe Pkt. 5, Seite 14) und unterliegen somit der 
Beitragspflicht. Die Feststellung der Höhe des Trinkgeldes erfolgt durch Aufzeichnungen des Dienstge-
bers, durch Erhebungen bzw. Schätzungen (§ 42 Abs. 3 ASVG) des Krankenversicherungsträgers oder 
durch Pauschalierung (§ 44 Abs. 3 ASVG). 
 
 

13.   Urlaubsablösen/Ersatzleistungen/Kündigungsentschädigungen 
 
Urlaubsablösen 
 
Die während der Dienstverhältnisse für einen nicht verbrauchten Urlaub bezahlten Urlaubsablösen sind 
gemäß § 7 UrlG grundsätzlich rechtsunwirksam. Wird eine Urlaubsablöse dennoch ausbezahlt, so ist 
sie dem laufenden Entgelt (allgemeine Beitragsgrundlage) des Beitragszeitraumes hinzuzurechnen, in 
dem die Auszahlung erfolgt und somit bis zu der Höchstbeitragsgrundlage beitragspflichtig. 
 
Ab dem Ausspruch der Kündigung wird eine Urlaubsablöse nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil es 
sich dabei um eine Umgehung der Ersatzleistung für Urlaubsentgelt handelt. Auf den Urlaub und somit 
die Ersatzleistung kann nicht verzichtet werden. Es gilt das Anspruchsprinzip. 
 
Ersatzleistungen 
 
Die Regelungen betreffend Urlaubsentschädigung und Urlaubsabfindung wurden durch eine Ersatzleis-
tung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ersetzt (§ 10 UrlG). Diese Regelung ist mit 1. Jänner 
2001 in Kraft getreten.  
 
Gleichzeitig wurde auch die Aliquotierung des Urlaubsanspruches im Jahr der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses eingeführt. Im Jahr der Beendigung des Arbeitsverhältnisses steht der Urlaub nur aliquot zu. Für 
den nicht verbrauchten aliquoten Urlaub steht an Stelle des Urlaubsentgeltes eine Ersatzleistung zu. 
 
Für den nicht verbrauchten Urlaub aus früheren Urlaubsjahren steht an Stelle des Urlaubsentgeltes die 
Ersatzleistung ungeschmälert zu. 
 
Für die Zeit des Bezuges einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt besteht die Pflichtversicherung wei-
ter. Ein über das aliquote Ausmaß bereits bezogenes Urlaubsentgelt und die allfällige Rückerstattung 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch unberechtigten vorzeitigen Austritt oder verschuldeter 
Entlassung hat für die Sozialversicherung keine Auswirkung. Dies führt zu keiner Verkürzung der 
Pflichtversicherung oder Verminderung der Beitragsgrundlage. 
 
Die Berechnung des Urlaubsanspruches zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt 
in Werktagen (§ 10 Urlaubsgesetz in der Fassung ARÄG 2000): 
 
Aliquoter Urlaubsanspruch = Jahresurlaub x zurückgelegter Dienstzeit in Kalendertagen : 365 
 
Berechnungsgrundlage ist das dem Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses fiktiv gebührende Urlaubsentgelt. 
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Kündigungsentschädigungen 
 
Pauschaliert gebührende Kündigungsentschädigungen sind auf den entsprechenden Zeitraum der Kün-
digungsfrist umzulegen. Solche Ansprüche verlängern die Pflichtversicherung und bewirken Beitrags-
pflicht. Sie führen zum Ruhen von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung.  
 
Die Gesetzeslage 
 
Zeiten eines Bezuges einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt sowie Zeiten des Bezuges einer Kündi-
gungsentschädigung führen zu einer Verlängerung der Pflichtversicherung (§ 11 Abs. 2 ASVG). Die zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses (Lehrverhältnisses) fällig werdende pauschalierte 
Kündigungsentschädigung ist auf den entsprechenden Zeitraum der Kündigungsfrist umzulegen. 
 
Gebühren sowohl eine Kündigungsentschädigung als auch eine Ersatzleistung für Urlaubsentgelt, so ist 
zur Bestimmung des maßgeblichen Zeitraumes zunächst die Kündigungsentschädigung heranzuziehen 
und im Anschluss daran die Ersatzleistung. 
 
Wie ist die Verlängerung der Pflichtversicherung zu berechnen? 
 
Nach dem ASVG beginnt die Verlängerung der Pflichtversicherung mit dem Ende des arbeitsrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnisses. Gebührt also zum Zeitpunkt der arbeitsrechtlichen Auflösung des Beschäf-
tigungsverhältnisses eine Ersatzleistung für Urlaubsentgelt, verlängert sich die Pflichtversicherung um die 
Zahl der Werktage, welche der Berechnung der Ersatzleistung zu Grunde gelegt wurden. Im Hinblick auf 
das im ASVG verankerte Gebührnisprinzip ist die Verlängerung der Pflichtversicherung auch dann durch-
zuführen, wenn der Anspruch auf die Ersatzleistung nicht realisiert worden ist. 
 
Hinweis 
 
Auf Grund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen kommt einer exakt geführten Urlaubskartei we-
sentliche Bedeutung zu. Wegen des in der Sozialversicherung geltenden Gebührnisprinzipes muss die 
Urlaubskonsumation anhand der Urlaubskartei eindeutig nachvollziehbar sein. 
 
Beitragsgrundlage 
 
Für die Zeit der Verlängerung der Pflichtversicherung ist die betragliche Ersatzleistung für Urlaubsentgelt 
als allgemeine Beitragsgrundlage und der darin enthaltene Sonderzahlungsanteil als Sonderzahlung zu 
verrechnen bzw. zu melden. Alle sonstigen Beiträge und Umlagen (wie auch der Mitarbeitervorsorgebei-
trag) sind ebenfalls abzuführen. 
 
Abmeldung 
 
Auf der Abmeldung ist in der Rubrik "Arbeitsrechtliches Ende des Beschäftigungsverhältnisses" das Da-
tum des arbeitsrechtlichen Endes der Beschäftigung, unter "Ende des Entgeltanspruches" ist das Datum 
des Endes der Pflichtversicherung einzutragen. Weiters ist der Zeitraum der Kündigungsentschädigung 
und/oder der Ersatzleistung für Urlaubsentgelt vom ... bis ... auf dem Meldeformular anzugeben. 
 
Bis zum 31. Dezember 2007 sind zwar Beiträge für Einmalzahlungen (Kündigungsentschädigung, Ersatz-
leistung nach § 10 Urlaubsgesetz) und nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses fortgezahltes Entgelt zu 
leisten, die entsprechenden Zeiten werden jedoch nicht als Anwartschaftszeit angerechnet. 
 
Ab dem 1. Jänner 2008 werden versicherungspflichtverlängernde Zeiten einer Urlaubsersatzleistung, 
Kündigungsentschädigung oder für nach dem arbeitsrechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses fortge-
zahltes Entgelt auch als Anwartschaftszeiten angerechnet. Das sozialversicherungsrechtliche Ende der 
Pflichtversicherung entspricht somit auch dem Ende der Anwartschaftszeit der Betrieblichen Vorsorge. 
 
In der Rubrik "Ende der Zahlung des BV-Beitrages" ist das Datum des Endes der Pflichtversicherung 
einzutragen. 
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Beiträge – Ermittlung und Abfuhr

 

4. Abzug der Dienstnehmeranteile - Beispiele 
 

Arbeiter und Angestellte 
Allgemeine Beitragsgrundlagen 

Arbeiter - Beitragsgruppe A1 - 
Allgemeine Beiträge 

Angestellte - Beitragsgruppe D1 - 
Allgemeine Beiträge 

 
1. Dienstnehmeranteil bei Monatslohn: 
 
Für einen Arbeiter mit einem Brutto-Monatslohn von  
€ 1.453,46 in Beitragsgruppe A1 
 
A1 von € 1.453,46 17,20 % = € 250,00 
KU von € 1.453,46 0,50 % = € 7,27 
WF von € 1.453,46 0,50 % = € 7,27 
Gesamtabzug € 264,54 
 

 
4. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt: 
 
Für einen Angestellten mit einem Brutto-Monatsgehalt 
von € 1.453,46 in Beitragsgruppe D1 
 

 D1 von     € 1.453,46     17,07 % = € 248,11 
KU von     € 1.453,46      0,50 % = €     7,27 
WF von     € 1.453,46      0,50 % = €     7,27 
Gesamtabzug                                      €   262,65 

 
2. Dienstnehmeranteil bei täglicher Beitrags-

grundlage (Tageslohn): 
 
Für einen an einem Tag im Monat beschäftigten Arbei-
ter mit einem Brutto-Tageslohn (Kalendertag) von  
€ 145,35 in Beitragsgruppe A1 
 
A1 bis € 134,-- 17,20 % = € 23,05 
KU bis € 134,-- 0,50 % = € 0,67 
WF bis € 134,-- 0,50 % = € 0,67 
über € 134,--   beitragsfrei __________ 
Abzug (inkl. AV-Beitrag) € 24,39 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a € -134,-- 3 %  = €  -4,02 

Gesamtabzug        €     20,37 

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage bis € 1.128,- (siehe Seite 35)  
 

 
5. Dienstnehmeranteil bei täglicher Beitrags-

grundlage (Tagesgehalt): 
 
Für einen an einem Tag im Monat beschäftigten Ange-
stellten mit einem Brutto-Tagesgehalt (Kalendertag) von 
€ 145,35 in Beitragsgruppe D1 
 
D1 bis € 134,-- 17,07 % = € 22,87 
KU bis € 134,-- 0,50 % = € 0,67 
WF bis € 134,-- 0,50 % = € 0,67 
über € 134,--   beitragsfrei _________  
Gesamtabzug € 24,21 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a € -134,-- 3 %  = €       -4,02 

Gesamtabzug        €      20,19 

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage bis € 1.128,- (siehe Seite 35)  
 

 
3. Dienstnehmeranteil für Bauarbeiter mit 

Schlechtwetterentschädigung: 
 
Für einen Arbeiter mit einem Brutto-Monatslohn von  
€ 5.000,- in Beitragsgruppe A1 
 
A1 bis € 4.020,-- 17,20 % = € 691,44 
KU bis € 4.020,-- 0,50 % = € 20,10 
WF bis € 4.020,-- 0,50 % = € 20,10 
SW bis € 4.020,-- 0,70 % = € 28,14 
über € 4.020,--   beitragsfrei _________  
Gesamtabzug € 759,78 
 

 
6. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt: 
 
 
Für einen Angestellten mit einem Brutto-Monatsgehalt 
von € 5.000,- in Beitragsgruppe D1 
 
D1 bis € 4.020,-- 17,07 % = € 686,21 
KU bis € 4.020,-- 0,50 % = € 20,10 
WF bis € 4.020,-- 0,50 % = € 20,10 
über €  4.020,--   beitragsfrei   _________  
Gesamtabzug € 726,41 
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Arbeiter - Beitragsgruppe A1 - 
Allgemeine Beiträge 

Angestellte - Beitragsgruppe D1 - 
Allgemeine Beiträge 

7. Dienstnehmeranteil bei unbezahltem Urlaub vom 
1.6. bis 15.6. (15 Tage), Arbeiter, Beitragsgrund-
lage im Mai € 1.344,45 

 
Tatsächliches Entgelt 
vom 17.5. bis 31.5.  (15 Tage)  € 690,39 
Tatsächliches Entgelt  
vom 16.6. bis 30.6.   € 748,53 
    €....................  
Gesamtbeitragsgrundlage Juni € 1.438,92 
 
A1 von € 690,39 DN 17,20 % = € 118,75 
   DG 20,65 % = € 142,57 
 
DN-Anteil für die Zeit des 
unbezahlten Urlaubes 
(keine KU und kein WF)   37,85 % = € 261,32 
 
A1 von € 748,53 17,20 % = € 128,75 
KU von € 748,53 0,50 % = € 3,74 
WF von € 748,53 0,50 % = € 3,74 
    € 136,23 
  Gesamtabzug € 397,55 
 

8. Dienstnehmeranteil bei Monatsgehalt: 
 
 
Für einen Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft mit 
einem Bruttomonatsgehalt von € 1.384,00 in Beitrags-
gruppe D1(keine KU) 
Inkl. Rückverrechnung des AV-Beitrages 
 
 
D1 von € 1.384,00 17,07 % = € 236,25 
WF von € 1.384,00 0,50 % = € 6,92 
Abzug (inkl. AV-Beitrag)  € 243,17 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25c* € -1.384,00 1 % = €    -13,84 

Gesamtabzug        €   229,33 

*Verrechnungsgruppe bei einer monatlichen Beitrags-
grundlage über 1.230,-bis zu € 1.384,- (siehe Seite 35) 
 

 
Sonderzahlungen 

Arbeiter - Beitragsgruppe A1 - 
Sonderbeiträge 

Angestellte - Beitragsgruppe D1 - 
Sonderbeiträge 

9. Dienstnehmeranteil bei Sonderzahlungen: 
 Bauarbeiter mit Schlechtwetterentschädigung: 

 
Erste Sonderzahlung Juni € 5.000,- 
DN-Anteil A1 € 5.000,- 17,20 % = € 860,00 
DN-Anteil SW € 5.000,-          0,70 % = € 35,00 
 Gesamtabzug  € 895,00 
 
Zweite Sonderzahlung November € 5.000,- 
DN-Anteil A1 € 3.040,- 17,20 % = € 522,88 
DN-Anteil SW € 3.040,- 0,70 % = € 21,28 
über € 8.040,- beitragsfrei 
 Gesamtabzug  € 544,16 
 

10. Dienstnehmeranteil bei Sonderzahlungen: 
 
 
Erste Sonderzahlung Juni  
13. Bezug € 5.000,- 
DN-Anteil D1 € 5.000,- 17,07 % = € 853,50 
 
 
Zweite Sonderzahlung November  
14. Bezug € 5.000,- 
DN-Anteil D1 € 3.040,- 17,07 % = € 518,93 
über  € 8.040,00,-- beitragsfrei 
 

 
 

Lehrlinge 

Allgemeine Beiträge Sonderbeiträge 
1. Arbeiter-Lehrlinge: 1. Lehrjahr  A7y 
 2. Lehrjahr  A7y 
Angestellten-Lehrlinge: 1. Lehrjahr  D7b 
 2. Lehrjahr  D7b 
jedoch nicht im letzten Lehrjahr: 
 
Brutto-Lehrlingsentschädigung monatlich  €  436,04 
 
Lehrlingsanteil zur Pensionsversicherung 
von € 436,04 10,25 %  = € 44,69 
 (Der Krankenversicherungsbeitrag entfällt in den  
ersten zwei Lehrjahren zur Gänze.) 

5. Arbeiter-Lehrlinge: 1. Lehrjahr  A7y 
 2. Lehrjahr  A7y 
Angestellten-Lehrlinge: 1. Lehrjahr  D7b 
 2. Lehrjahr  D7b 
jedoch nicht im letzten Lehrjahr: 
 
Erste Sonderzahlung Juni   € 436,04 
 
LG-Anteil PV € 436,04 10,25 % = € 44,69 
 
Zweite Sonderzahlung November € 545,05 
 
LG-Anteil PV € 545,05 10,25 % = € 55,87 
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2. Arbeiter-Lehrlinge (A4y) und Angestellten-
Lehrlinge (D4b) im dritten Lehrjahr, wenn dies nicht 
das letzte Lehrjahr ist: 
 
Brutto-Lehrlingsentschädigung monatlich  €  581,38 
 
 
Lehrlingsanteil zur Kranken- und Pensionsversicherung 
von € 581,38 14,20 %  = € 82,56 

6. Arbeiter-Lehrlinge (A4y) und Angestellten-
Lehrlinge (D4b) im dritten Lehrjahr, wenn dies nicht 
das letzte Lehrjahr ist: 
 
Erste Sonderzahlung Juni   € 581,38 
 
LG-Anteil KV und PV € 581,38 14,20 % = € 82,56 

 
Zweite Sonderzahlung November € 581,38 
 
LG-Anteil KV und PV € 581,38 14,20 % = € 82,56 
 

3. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im dritten Lehrjahr, wenn dies das 
letzte Lehrjahr ist: 
 
Brutto-Lehrlingsentschädigung monatlich  €  726,73 
 
Lehrlingsanteil zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherung 
von € 726,73 17,20 %  = € 125,00 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a € -726,73   3,00 %  = € -21,80 
LG-Anteil ohne AV   € 103,20 

7. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im dritten Lehrjahr, wenn dies das 
letzte Lehrjahr ist: 
 
Erste Sonderzahlung Juni € 726,73 
 
LG-Anteil KV, PV und AV € 726,73 17,20 % = € 125,00 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a   € -726,73 3,00 % = €  -21,80 
LG-Anteil ohne AV           €  103,20 
 
Zweite Sonderzahlung: November detto Juni-SZ 

4. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im vierten und letzten Lehrjahr: 
 
Brutto-Lehrlingsentschädigung monatlich  €  799,40 
 
Lehrlingsanteil zur Kranken-, Pensions- und Arbeitslo-
senversicherung 
von € 799,40 17,20 % = € 137,50 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a € -799,40   3,00 %  = € -23,98 
LG-Anteil ohne AV       €  113,52 

8. Arbeiter-Lehrlinge (A3y) und Angestellten-
Lehrlinge (D3b) im vierten und letzten Lehrjahr: 
 
Erste Sonderzahlung Juni   € 799,40 
 
LG-Anteil KV, PV und AV € 799,40 17,20 % = €  137,50 
Rückverrechnung AV-Beitrag: 
N25a   € -799,40 3,00 % = €  -23,98 
LG-Anteil ohne AV           €  113,52 
 
Zweite Sonderzahlung: November detto Juni-SZ 

 

5. Arbeitslosenversicherungsbeiträge bei niedrigem Einkommen 
Für in der Arbeitslosenversicherung (AV) Pflichtversicherte mit geringem Einkommen ist der Dienst-
nehmeranteil am verminderten AV-Beitrag durch drei Einkommensstufen gestaffelt. Jeder dieser Ein-
kommensstufen ist eine der folgenden Verrechnungsgruppen zugewiesen: 
• Verrechnungsgruppe N25a – Summe bei gänzlichem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 3 % 

bei einer monatlichen Beitragsgrundlage bis € 1.128,00).  
• Verrechnungsgruppe N25b – Summe bei teilweisem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 2 % bei 

einer monatlichen Beitragsgrundlage über € 1.128,00 bis € 1.230,00). 
• Verrechnungsgruppe N25c – Summe bei teilweisem Entfall des DN-Anteiles zur AV (minus 1 % bei 

einer monatlichen Beitragsgrundlage über € 1.230,00 bis € 1.384,00). 
Bei einer monatlichen Beitragsgrundlage von über € 1.384,00 ist der normale Versichertenanteil am 
AV-Beitrag von 3 % anzuwenden. Diese Grenzbeträge gelten ab 1. Jänner 2009 und werden jährlich 
angepasst. Sie sind jeweils aktualisiert ab dem Jahr 2009 auf der Homepage der Sozialversicherung 
unter www.sozialversicherung.at  => aktuelle Werte zu finden.  
Die verminderten Beitragssätze zur AV gelten auch bei der Ermittlung der Beiträge von Sonderzah-
lungen. 
Selbstabrechnende Betriebe  
Vorerst erfolgt die Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge mittels Beitragsnachweisung in der je-
weiligen Beitragsgruppe mit den dafür vorgesehenen Beitragssätzen. 
Danach sind die sich aus den allgemeinen Beitragsgrundlagen und Sonderzahlungen ergebenden Gut-
schriften in der jeweiligen Verrechnungsgruppe in einer Gesamtsumme abzurechnen. 
Vorschreibebetriebe 
Die verminderten Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden in der Beitragsvorschreibung als Gut-
schrift berücksichtigt. 
Siehe VI., 13. Meldung zum verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei geringem Einkommen 
durch Vorschreibebetriebe, Seite 104. 

http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=60765&p_tabid=5
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6. Beitragsnachweisung 
 

Nach dem Ende eines jeden Beitragszeitraumes sind die Beitragsgrundlagen der Versicherten inner-
halb der Beitragsgruppe (allgemeine Beitragsgrundlage und Sonderzahlungen getrennt) zu summieren 
und in die dafür vorgesehenen Spalten der Beitragsnachweisung einzutragen. In der Spalte „BV“ sind 
die Beiträge (= Summe der Beitragsgrundlagen zu den Beitragsgruppen x 1,53%) zur „Betrieblichen 
Vorsorge“ einzutragen. 

 

Aus den angeführten Beispielen (siehe Seiten 33, 34 und 35) ergeben sich für die Erstellung der Bei-
tragsnachweisung für den Beitragszeitraum Juni 2009 folgende Beitragsgrundlagen: 

 

Arbeiter/Angestellte 
Bsp. Entgelt A1 D1 A1 D1 KU WF SW IE MV RV-AV
Nr. in € allg. BGL Sonderzahlungen   (BV)  

1. 1.453,46 1.453,46   1.453,46 1.453,46 ______ 1.453,46 22,24

2. 145,35 134,--   134,-- 134,-- ______ 134,-- 2,22 -134,--

3. 5.000,-- 4.020,--   4.020,-- 4.020,-- 4.020,-- 4.020,-- 76,50

4. 1.453,46  1.453,46  1.453,46 1.453,46 ______ 1.453,46 22,24

5. 145,35  134,--  134,-- 134,-- ______ 134,-- 2,22 -134,--

6. 5.000,--  4.020,--  4.020,-- 4.020,-- ______ 4.020,-- 76,50

7. UU  690,39 
748,53 1.438,92   748,53 748,53 ______ 1.438,92 11,45

8. 1.384,--  1.384,--  _______ 1.384,-- ______ 1.384,-- 21,18 -1384,--

9. 5.000,--   5.000,-- _______ _______ 5.000,-- 5.000,-- 76,50

10. 5.000,--    5.000,-- _______ _______ ______ 5.000,-- 76,50

Gesamt 7.046,38 6.991,46 5.000,-- 5.000,-- 11.963,45 13.347,45 9.020,-- 24.037,84 388,08 *) 

 

 

 

 

Lehrlinge 

Bsp. Entsch. A7y D7b A4y D4b A3y D3b A3y D3b A7y D7b A4y D4b A3y D3b A3y D3b MV RV-AV 

Nr. in € allgemeine Beitragsgrundlage Sonderzahlungen (BV)  

1. 436,04 436,04 436,04               13,34  
2. 581,38   581,38 581,38             17,79  
3. 726,73     726,73 726,73           22,24 -1.453,46
4. 799,40       799,40 799,40         24,46 -1.598,80
5. 436,04         436,04 436,04       13,34  
6. 581,38           581,38 581,38     17,79  
7. 726,73             726,73 726,73   22,24 -1.453,46
8. 799,40               799,40 799,40 24,46 -1.598,80

Gesamt 436,04 436,04 581,38 581,38 726,73 726,73 799,40 799,40 436,04 436,04 581,38 581,38 726,73 726,73 799,40 799,40 155,66 *) 
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*) Rückverrechnung der AV-Beiträge (siehe Seite 34 und 35) 

N25a 
3,00 % von der monatlichen Bei-

tragsgrundlage bis € 1.128,00 
 

N25b 
2,00 % von der monatlichen  

Beitragsgrundlage 
über € 1.128,00 bis 1.230,00 

N25c 
1,00 % von der monatlichen Beitrags-

grundlage 
über 1.230,00 bis € 1.384,00 

€ -134,00 Allg. Beitragsgrundlage 
(Beispiel 2 – Arbeiter) 
€ -134,00 Allg. Beitragsgrundlage 
(Beispiel 5 – Angestellte) 

€ -726,73 
€ -726,73 

= € -1.453,46 Allg. Beitragsgrundlage 
(Lehrlinge Beispiel 3 – A3y/D3b – 3.LJ) 

€ -799,40 
€ -799,40 

= -1.598,80 Allg. Beitragsgrundlage 
(Lehrlinge Beispiel 4 – A3y/D3b – 4. LJ) 

€ -726,73 
€ -726,73 

= € -1.453,46 SZ-Beitragsgrundlage 
(Lehrlinge Beispiel 7 – A3y/D3b – 3.LJ) 

€ -799,40 
€ -799,40 

= € 1.598,80 SZ-Beitragsgrundlage 
(Lehrlinge Beispiel 8 – A3y/D3b – 4.LJ) 
Allg. Beitragsgrundlage   € -3.320,26 
SZ-Beitragsgrundlage   € -3.052,26 
Gesamtsumme   € -6.372,52 
von € -6.372,52 3,00 % = € - 191,18 

Kein RV-Beispiel € -1.384,00 Allg. Beitragsgrundlage 
(Beispiel 8 – Angestellte) 
 
Allg. Beitragsgrundlage  € -1.384,00 
SZ-Beitragsgrundlage  €          0,00 
Gesamtsumme    € -1.384,00 
von € -1.384,00 1,00 % = €      -13,84 

 
 
Die für ein Kalenderjahr mit den monatlichen Beitragsnachweisungen gemeldeten Beitragsgrundla-
gen werden mit der Gesamtsumme der Beitragsgrundlagen, die jeweils nach Ablauf eines Kalender-
jahres mit dem Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis bekannt zu geben sind, abgestimmt. 
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Beitragsnachweisung (Muster) 
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Beitragsnachweisung - Hinweise für die Ausfertigung  
 

1 Formular Beitragsnachweisung 
Mit der Beitragsnachweisung werden sämtliche beitragspflichtigen Bezüge der bei diesem Dienstgeber (im 
Beitragszeitraum) beschäftigten und der Versicherungspflicht unterliegenden Personen in einer "Gesamt-
summe" abgerechnet. Die Beitragsnachweisung ist nach Ablauf eines jeden Beitragszeitraumes bis spätes-
tens 15. des Folgemonates dem Versicherungsträger vorzulegen. 
Die Beitragsnachweisung ist grundsätzlich mittels DFÜ dem Versicherungsträger zu übermitteln (siehe I All-
gemeine Hinweise, Pkt. 4. ELDA, Seite 4-6).  
 
2 Beitragszeitraum 
Als Beitragszeitraum gilt der Kalendermonat, wobei dieser einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. In der 
Zeile "für den Beitragszeitraum ..." führen Sie bitte den zutreffenden Beitragszeitraum (Kalendermo-
nat/Kalenderjahr) an. 
Sollte die Beitragsnachweisung einen "Nachtrag", eine "Berichtigung" oder eine "Rückverrechnung" dar-
stellen, kreuzen Sie bitte Zutreffendes an. 
 
3 Kontonummer/Steuernummer 
Führen Sie bitte die Ihnen zugeteilte Dienstgeberkontonummer sowie Ihre Steuernummer deutlich und ge-
nau an. 
 
4 €  7.046,38 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen 1., 2., 3., 7. 
 €  5.000,00 Sonderzahlungsgrundlage aus Rechenbeispiel 9. 
 
5 €  5.087,10 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen 1., 2., 3., 4. (Lehrling) 
 €  5.087,10 Sonderzahlungsgrundlage aus den Rechenbeispielen 5., 6., 7., 8. (Lehrling) 
 
6 €  6.991,46 allgemeine Beitragsgrundlage aus den Rechenbeispielen  4., 5., 6., 8. 
 €  5.000,00 Sonderzahlungsgrundlage aus Rechenbeispiel 10. 
 
7 Die Angabe der Verrechnungsgruppen und Beitragsgrundlagen (allgemeine Beitragsgrundlage und Son-
derzahlungsgrundlage) für die Dienstgeberabgabe (siehe Pkt. V. Pkt. 6., Seite 73), für die Rückverrech-
nung des AV-Beitrages (siehe III., Pkt. 5., Seite 35) und das NEUFÖG (siehe IV., Pkt. 9., Seite 62) hat in 
einer eigenen Zeile zu erfolgen. 
 
8 Nebenumlagen 
Summen der Beitragsgrundlagen aus den Rechenbeispielen. Kein IESG-Zuschlag für Lehrlinge! 
 
9 Summe der Beiträge zur Mitarbeitervorsorge (Verrechnungsgruppe N98): 
ohne BV-Beiträge für den unbezahlten Urlaub. 
 
10 Zuschlag BV-Beitrag (Verrechnungsgruppe N97) 
Der für geringfügig Beschäftigte bei einer jährlichen Zahlungsweise der Abfertigungsbeiträge zu leistende 
zusätzliche Beitrag in Höhe von 2,5 % vom BV-Beitrag. Dieser Beitrag ist mit der Beitragsnachweisung 
(BN) Dezember bzw. bei unterjähriger Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der BN dieses Kalendermo-
nates abzurechnen. 
 
11 Meldung und Abfuhr des Service-Entgelts (Verrechnungsgruppe N89) 
Betriebe, die die Beiträge im Lohnsummenverfahren abrechnen, haben das Service-Entgelt mit der Bei-
tragsnachweisung für November an den zuständigen Krankenversicherungsträger zu melden und mit den 
übrigen Sozialversicherungsbeiträgen für November bis spätestens 15. Dezember zu zahlen. 
 
12 Gesamtsumme inklusive aller Beiträge, Umlagen und Gebühren (Euro und Cent genau) aus den Re-
chenbeispielen. 
 
13 Diese Beitragsnachweisung enthält ... 
Füllen Sie diese Rubrik bitte genau und vollständig aus. Mit diesen Angaben bestätigen Sie u.a. die Anzahl 
der Versicherten, für die Sie Beiträge abgerechnet haben. 
 
14 Daten des Dienstgebers 
Führen Sie bitte Ort und Datum an und versehen Sie die Beitragsnachweisung mit Firmenstempel und Un-
terschrift. 
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7. Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis 
 

Der Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis (L 16) enthält die für die Finanzämter und die Sozialversi-
cherung erforderlichen Daten und ist vom Arbeitgeber ohne besondere Aufforderung für alle im Kalenderjahr 
beschäftigten Arbeitnehmer zu übermitteln. 
 
Mit dem Teil "Lohnzettel" des L 16 werden die Daten für die Lohnsteuer sowie die Höhe des durch den 
Dienstgeber eingezahlten Übertragungsbetrages bei Übertritt des Arbeitnehmers vom alten Abfertigungssys-
tem in das neue System (BMSVG) gemeldet. 
Bei Fragen zum "Lohnzettel Finanzteil" wenden Sie sich bitte an die zuständigen Lohnzettelberater der Be-
triebsstättenfinanzämter (www.elda.at - Menüpunkt “Downloads”). 
 
Mit dem Teil "Beitragsgrundlagennachweis/Sozialversicherungsrechtliche Daten" des L 16 werden u.a. 
die SV-Beitragszeiten und die Summen der allgemeinen Beitragsgrundlagen sowie der Sonderzahlungen für 
die Pflichtversicherten (z.B. Dienstnehmer, freie Dienstnehmer gem. § 4 Abs. 4 ASVG, Lehrlinge) gemeldet. 
Weiters werden für Versicherte, deren Beschäftigungsverhältnisse dem BMSVG unterliegen, die BV-
Beitragszeit, die Summe der BV-Beitragsgrundlagen (inklusive Sonderzahlungen) sowie die Höhe des abge-
rechneten BV-Beitrages (ohne Übertragungsbetrag) bekannt gegeben.  
 
Die jeweiligen SV-Daten und BV-Daten müssen nicht ident sein, da verschiedene Gesetzesbestimmungen 
anzuwenden sind. 
 
Der "L 16 Beitragsgrundlagennachweis/Sozialversicherungsrechtliche Daten" ist von Betrieben, die 
nach dem Lohnsummenverfahren abrechnen wie auch von Dienstgebern, die vom Versicherungsträger ei-
ne Beitragsvorschreibung erhalten, zu erstatten. Beachten Sie bitte die "Hinweise für die Ausfertigung". 
 
Bei Fragen zum "Lohnzettel Sozialversicherung" wenden Sie sich bitte an die zuständigen Mitarbeiter/innen 
der Sozialversicherungsträger.  
 
Die Übermittlung des L 16 ist elektronisch bis spätestens Ende Februar des folgenden Kalenderjahres vor-
zunehmen (elektronische Meldung siehe I., Pkt. 4. Elektronischer Datenaustausch mit Dienstgebern – ELDA, 
Seite 4). Nur wenn die elektronische Übermittlung mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar ist, 
kann ersatzweise der amtliche Vordruck L 16 in Papierform bis spätestens Ende Jänner des folgenden Ka-
lenderjahres erstattet werden. Dieses Formular ist jedenfalls an das zuständige Betriebsstättenfinanz-
amt zu übersenden. Das L 16 Formular liegt bei den Finanzämtern auf bzw. kann im Internet unter 
www.bmf.gv.at. 
 
Bei jeder unterjährigen Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses ist verpflichtend ein L 16 bis zum 
Ende des Folgemonates vorzulegen.  
 
Wurde im Laufe eines Kalenderjahres bereits ein Lohnzettel-SV ausgestellt und beginnt ein Dienstnehmer 
(freier Dienstnehmer) beim selben Dienstgeber in diesem Kalenderjahr noch einmal ein Beschäftigungs-
verhältnis, ist gesondert ein weiterer Lohnzettel-SV auszustellen. Der Lohnzettel-SV für das weitere Be-
schäftigungsverhältnis ist zeitraumkonform - dem weiteren Beschäftigungsverhältnis entsprechend - zu 
erstellen. Es erfolgt keine Summierung der einzelnen Beitragsgrundlagen aus den Beschäftigungsverhältnis-
sen (siehe 1. Fallbeispiel). 
 
Liegen Ende des einen und Beginn des neuen Beschäftigungsverhältnisses beim selben Dienstgebers in-
nerhalb des selben Kalendermonates, ist - unbeachtlich der Unterbrechung - ein einheitlicher Lohnzettel-
SV mit Beginn des ersten und Ende des weiteren Beschäftigungsverhältnisses zu erstellen (siehe 1. Fallbei-
spiel). 
 
Dauern Versicherungszeiten aufgrund einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt oder Kündigungsentschädigung 
über einen Jahreswechsel hinaus an, sind getrennte Lohnzettel-SV je Kalenderjahr erforderlich (siehe 2. Fall-
beispiel). 
 
Für geringfügig Beschäftigte (Dienstnehmer und freie Dienstnehmer) - auch bei Wechsel von Voll- auf Teilversiche-
rung und umgekehrt - sind jeweils eigene Lohnzettel-SV zu erstatten (siehe 3. Fallbeispiel). 
 
Bei jeder Korrektur muss der unrichtige Lohnzettel-SV storniert und ein neuer Lohnzettel-SV übermittelt 
werden. Die Daten des Stornolohnzettel-SV müssen mit den Daten des ursprünglichen Lohnzettel-SV ident 
sein. Richtigstellungen oder Differenzmeldungen sind nicht möglich.  

http://www.elda.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=eldaportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=62437&p_tabid=6
http://www.bmf.gv.at/Service/Anwend/FormDB/show_det.asp?Typ=SD&STyp=fix&MIdVal=5041&DIdVal=
http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=993&p_tabid=8
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Fallbeispiele 
1. Unterbrechungen im Beschäftigungsverhältnis 
Ein Dienstnehmer unterbricht mehrmals im Kalenderjahr seine Beschäftigung. 

Beispiel:   16.01.2008-06.06.2008  A1         Lösung: SV-BGN  01-08/2008 Arb. und 
 16.02.2008  BV-Beginn  BV          02-08/2008 
 16.06.2008-31.08.2008  A1  SV-BGN  10-12/2008  Ang. und  
 16.10.2008-31.12.2008  D1  BV           10-12/2008 

 
2. Urlaubsersatzleistung/Kündigungsentschädigung - Jahreswechsel 
Dauern Versicherungszeiten auf Grund einer Ersatzleistung für Urlaubsentgelt oder Kündigungsentschädi-
gung über einen Jahreswechsel hinaus, sind getrennte Lohnzettel-SV je Kalenderjahr erforderlich. 
Beispiel:   EdB    30.11.2008 Lösung: SV-BGN  01-12/2008 und 

 EdE    15.01.2009    BV           01-12/2008 
 EdBV  15.01.2009  SV-BGN  01-01/2009 
 UE      01.12.2008 - 15.01.2009  BV           01-01/2009 

EdB = Ende der Beschäftigung, EdE = Ende des Entgeltanspruches, EdBV = Ende der betrieblichen Vorsor-
ge, UE = Urlaubsersatzleistung 
 
3. Wechsel Vollversicherung - geringfügige Beschäftigung 
Wechselt ein Dienstnehmer während des Kalenderjahres von Voll- auf Teilversicherung und umgekehrt, sind 
die Beitragsgrundlagen und Sonderzahlungen jeweils in einem eigenen Lohnzettel-SV anzuführen. Hingegen 
sind sämtliche Daten zur betrieblichen Vorsorge gesamt auf dem letzten Lohnzettel-SV anzugeben; eine Tei-
lung der BV-Daten ist nicht vorzunehmen. 
Beispiel:   16.01.2008-31.03.2008  D1    

 16.02.2008 BV-Beginn   
 01.04.2008-31.05.2008  N24   
 01.06.2008-30.06.2008  D1 Lösung:  SV-BGN  01-12/2008  Ang. und 
 01.07.2008-30.09.2008  N24  BV          02-12/2008 
 01.10.2008-31.12.2008  D1  SV-BGN  04-09/2008  Ang.geringf.

 
4. Unterjähriger Wechsel der Dienstgeberkontonummer 
Wechselt der Dienstgeber im Zuge einer Firmenumstrukturierung, Betriebssitzverlegung, Firmenfusion oder 
Umstellung der Verrechnungsart die Dienstgeber- bzw. Beitragskontonummer, ist der Lohnzettel-SV zu tren-
nen. Die Zuordnung der Beitragszeiten und der Grundlagen zu den jeweiligen Kontonummern ist vorzuneh-
men. 

Beispiel: 01.01.2008-30.06.2008 
Kto: 001..... 

Lösung:  SV/BV-BGN 01-06/2008 
Kto: 001.... 

 01.07.2008-31.12.2008 
Kto: 002.... 

 SV/BV-BGN 07-12/2008 
Kto: 002.... 

 
5. Wechsel der Beitragsgruppe 
Erfolgt ein unterjähriger Wechsel der Beitragsgruppe (z.B. von A1 auf D1) darf der Lohnzettel-SV nicht geteilt 
werden. Auch bei Beendigung der Lehrzeit ist diese Vorgangsweise zu beachten. 

Beispiel: 01.01.2008-30.06.2008  A1   
 01.07.2008-31.12.2008  D1 Lösung: ein SV/BV-BGN 01-12/2008 Ang. 

Beispiele zum Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis finden sie auch im Internet unter 
www.sozialversicherung.at. 

 
 

http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html?ctrl:cmd=render&ctrl:window=esvportal.channel_content.cmsWindow&p_menuid=513&p_tabid=5&p_pubid=7025
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Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis ab 1. Jänner 2009 

Hinweise für die Ausfertigung 
 
Steuerrechtlicher Teil 
Hinweise auf gesetzliche Bestimmungen betreffen das Einkommensteuergesetz 1988. Die Fi-
nanzamtsnummer und die Steuernummer sind nur auf Lohnzettel auszuweisen, die auf Grund 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 84 Abs. 1 beim Betriebsfinanzamt einzubringen sind. Das 
Betriebsfinanzamt gibt Ihnen die richtige Finanzamtsnummer erforderlichenfalls auch telefonisch 
bekannt. 
 
Maßgebend für die Angabe zur sozialen Stellung ist die Art des Bezuges, der im letzten im Lohnzettel 
enthaltenen Lohnzahlungszeitraum zur Auszahlung gelangte. 
 
Lehrling =  1 Vertragsbedienstete/Vertragsbediensteter =  5 
Arbeiterin/Arbeiter = 2  ASVG-Pensionistin/ASVG-Pensionist =   6 
Angestellte/Angestellter = 3  Beamtin i.R./Beamter i.R. =  7 
Beamtin/Beamter (aktiv) = 4  sonstige Pensionistin/sonstiger Pensionist =  8 
  keine der genannten zutreffend.=  0 

 
Nähere Hinweise zu sozialer Stellung  5 bis 8 und  0 : 
5 Vertragsbedienstete/r des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder Angehörige/r einer 

ausgegliederten Institution, auf welchen das Vertragsbedienstetengesetz Anwendung findet 
6 Pensionist/in mit gesetzlich geregelter Pension, ausgenommen  Beamtenpensionen (zB 

Pensionszahlungen nach dem ASVG, GSVG, BSVG, NVG, FSVG, Pensionen von Kam-
mern der Rechtsanwälte, Ziviltechniker und Architekten) 

7 Ruhegenuss, Versorgungsgenuss von Bund, Ländern, Gemeinden; Pensionen von ehema-
ligen Beamten von ausgegliederten Institutionen/Betrieben (ÖBB, Post AG, Telekom 
Austria, etc.) 

8 Zusatz- bzw. Firmenpensionen, Bezüge aus Pensionskassen, Zusatzpensionen von Kam-
mern (Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Ärztekammer, Apothekerkammer, Patentan-
waltskammer, etc.) Pensionszahlungen der Kirche für Priester/Ordensleute 

0 Bezüge als politischer Mandatar (auch Gemeinderatsentschädigung), Bezüge nach dem 
Heeresgebührengesetz (Waffenübungen), Rückzahlung von Pflichtbeiträgen an Kranken-
versicherungsträger, Pflegegeld-/Blindengeldzahlungen der Länder, und dgl.  

 
Maßgeblich für die Angabe "Vollzeitbeschäftigung" oder "Teilzeitbeschäftigung" ist die im Zeitraum 
des Lohnzettels überwiegend zutreffende Beschäftigungsform. 
 
Wurde der Alleinverdienerabsetzbetrag bei der Lohnberechnung berücksichtigt, ist die Versiche-
rungsnummer des (Ehe-)Partners anzuführen. Wurde keine Versicherungsnummer vergeben oder 
konnte diese nicht eruiert werden, ist zumindest das Geburtsdatum der betreffenden Person auszuwei-
sen. 
 
Unter den nachstehend angeführten Kennzahlen sind folgende Beträge auszuweisen: 
210 Bruttobezüge gemäß § 25 inklusive steuerfreie Bezüge, aber ohne Bezüge gemäß § 26 

und ohne Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld. 
215 Steuerfreie Bezüge gemäß § 68 (zB steuerfreie Zuschläge für Überstunden). 
220 Sonstige Bezüge gemäß § 67 Abs. 1 und 2 innerhalb des Jahressechstels, vor Abzug der 

Sozialversicherungsbeiträge. Die Kennzahl umfasst auch den Freibetrag gemäß § 67 Abs. 
1 in Höhe von 620 Euro sowie allenfalls durch die Freigrenze steuerfrei belassene sonstige 
Bezüge gemäß § 67 Abs. 1. Hier sind auch Bezüge gemäß § 67 Abs. 5 einzutragen soweit 
sie als sonstige Bezüge zu versteuern sind. 

230 Die Kennzahl enthält nur die einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge, Kammerumlage 
und Wohnbauförderung abzüglich der unter den Kennzahlen  225  und  226  gesondert 
auszuweisenden Sozialversicherungsbeiträge für Bezüge gemäß § 67 soweit sie mit fes-
tem Steuersatz versteuert wurden. 

225 Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge für Bezüge gemäß Kennzahl 220, die mit fes-
tem Steuersatz versteuert wurden. 

226 Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge für Bezüge gemäß § 67 Abs. 3 bis 8, die mit 
festem Steuersatz versteuert oder steuerfrei belassen wurden. 
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240 Landarbeiterfreibetrag gemäß § 104. 
243 Nicht gesondert angeführte steuerfreie Bezüge (zB Ausgleichszulage) sowie ein rückgezahl-

ter Arbeitslohn sind unter "Sonstige steuerfreie Bezüge" anzuführen. 
260 Die anrechenbare Lohnsteuer enthält auch die auf die sonstigen Bezüge gemäß § 67 inner-

halb des Jahressechstels (Kennzahl 220) entfallende Lohnsteuer. 
 
Unter „Eingezahlter Übertragungsbetrag an BV“ ist nur jener Betrag einzutragen, der beim Wechsel 
des Dienstnehmers vom alten ins neue Abfertigungssystem vom Dienstgeber direkt an die zustän-
dige Betriebliche Vorsorgekasse einbezahlt wurde. 
 
Angaben zur Arbeitsstätte 
Angaben sind nur erforderlich, wenn die Adresse der Arbeitsstätte von der (Firmen)Adresse ab-
weicht. 
Eine Arbeitsstätte ist ein (Teil eines) Unternehmen(s) an einem räumlich festgelegten Ort 
(=Adresse), an dem oder von dem aus Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt werden, für die mindestens 
eine Person (uU auch nur zeitweise) im Auftrag ein und desselben Unternehmens arbeitet. Diese 
Definition und die folgenden Erläuterungen gelten analog auch für Einrichtungen des öffentlichen 
Bereiches, von Vereinen, Interessenvertretungen, sonstigen Körperschaften (wie z.B. Ämter, 
Dienststellen, Geschäftstellen, Büros). 
 

• Arbeitsstätten können sich in Gebäuden bzw. Wohnungen (zB Arztpraxis) oder außerhalb 
eines Gebäudes (zB Schottergrube) befinden. Mehrere von einem Unternehmen genutzte 
Gebäude an derselben Adresse (Hausnummer) gelten als eine Arbeitsstätte. Verteilt sich 
das Unternehmen auf mehrere Adressen (auch unterschiedliche Hausnummern derselben 
Straße, zB Büro und Werkstatt), so gilt jede dieser Adressen als eigene Arbeitsstätte und 
sind die Beschäftigten diesen zuzuordnen. 

• In Einkaufszentren, Gewerbeparks oder Markthallen befinden sich die einzelnen Arbeitsstät-
ten meistens in so genannten Tops. In diesen Fällen gilt jedes Top als eigene Adresse. 
Falls sich in derartigen baulichen Einrichtungen mehrere Filialen des Unternehmens befin-
den, gilt daher jede dieser Filialen als eigene Arbeitsstätte und es sind die Beschäftigten 
diesen zuzuordnen. 

• Baustellen, mobile Verkaufsstände o.Ä. sind keine Arbeitsstätten, da sie nicht auf Dauer 
eingerichtet sind. Für dort Beschäftigte ist die Adresse jener Arbeitsstätte anzugeben, der 
sie am Stichtag organisatorisch zugehörten, z.B. die regionale Niederlassung, von der aus 
die Arbeitseinteilung vorgenommen wird. 

• für Beschäftigte mit wechselnden Arbeitsorten (Außendienst, Montage etc.) ist ebenfalls die 
Adresse jener Arbeitsstätte anzugeben, der sie am Stichtag organisatorisch zugehörten, zB 
die regionale Niederlassung, von der aus die Arbeitseinteilung vorgenommen wird. 

• Für Beschäftigte, die ins Ausland entsendet wurden, ist keine genaue Adresse, sondern nur 
der betreffende Staat anzugeben. 

 
Straße 
Es ist die offizielle Straßenbezeichnung bzw. Hausnummer einzutragen. Falls es keine Straßenbe-
zeichnung gibt, genügt die Angabe im Ortschaftsfeld.  
 
Ortschaft 
Die Angabe der Ortschaft ist u.a. deshalb notwendig, da es innerhalb einer Gemeinde gleiche Stra-
ßenbezeichnungen, allerdings in unterschiedlichen Ortschaften geben kann.   
 
Politische Gemeinde bzw. Staat, wenn Ausland 
Die Angabe der Gemeinde ist deshalb notwendig, da nicht jede Gemeinde eine eigene Postleitzahl 
hat und außerdem gleiche Straßenbezeichnungen vorkommen können.  
Befindet sich die Arbeitsstätte im Ausland, ist hier nur der Staat anzugeben.  
 
Gemeindekennziffer (entfällt bei Ausland) 
Die Gemeindekennziffer (5-stellig) finden Sie auf der Homepage der Statistik Austria 
("www.statistik.at" unter "Klassifikationen, Verzeichnisse/Gemeinden, Ortschaften, Postleitzahlen").  

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/regionales/regionale_gliederungen/Gemeinden/index.html
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Sozialversicherungsrechtlicher Teil 
 
1 Sozialversicherungsträger 
Tragen Sie hier den Code jenes Sozialversicherungsträgers ein, bei dem die betroffene Person zur 
Pflichtversicherung gemeldet wurde. 

Gebietskrankenkasse Code 
Wien 11 
Niederösterreich 12 
Burgenland 13 
Oberösterreich 14 
Steiermark 15 
Kärnten 16 
Salzburg 17 
Tirol 18 
Vorarlberg 19 

2 Dienstgeberkontonummer 
Führen Sie bitte die Ihnen zugeteilte Dienstgeberkontonummer deutlich und genau an. 
3 Lohnzettel und Beitragsgrundlagennachweis für den Zeitraum 
In den Spalten "vom" bzw. "bis" und "200_" tragen Sie den Tag, den Monat und die Jahreszahl 
ein, für die die/der Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer im betroffenen Kalenderjahr Entgelt bezogen hat. 
3a  Beitragszeitraum (wenn abweichend) 
Bei "von" und "bis" ist jeweils nur der Monat anzuführen. 
Diese Felder sind nur auszufüllen, wenn die gemeldete versicherungspflichtige Beitragszeit von 
den unter 3 angeführten Daten (Monat) abweicht (zB bei der Gewährung einer Urlaubsersatzleis-
tung).  
4 Sonderzahlungsanspruch 
Das Feld "SZ-Anspruch (J/N)" ist mit einem "J" auszufüllen, wenn der Versicherte Anspruch auf 
Sonderzahlung(en) hatte oder Sonderzahlung(en) erhalten hat (zB Weihnachts- und Urlaubsgeld). 
Hatte der Versicherte keinen Anspruch auf Sonderzahlungen, ist ein "N" einzutragen. 
Wird mit dem Beitragsgrundlagennachweis nur die Sonderzahlung gemeldet (wenn zB bei einer 
längeren Arbeitsunfähigkeit die Pflichtversicherung wegen Ende des  Entgeltanspruches endet, 
das Beschäftigungsverhältnis aber erst zu einem späteren Zeitpunkt gelöst wird - Sonderzahlungs-
anspruch besteht daher bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses), ist das Feld "SZ ohne 
allgemeine Beitragsgrundlage (J/N)" mit einem "J" auszufüllen. 
5 Arbeiter/in – Angestellte/r – freie/r Dienstnehmer/in - geringfügig beschäftigt 
Ist der Versicherte ein Arbeiter, ist das Feld mit einem "J", wenn nicht; mit einem "N" auszufüllen. 
Dies gilt sinngemäß für alle weiteren Felder (Angestellte/r J/N, freie/r Dienstnehmer/in J/N, gering-
fügig beschäftigt J/N). 
6 Allgemeine Beitragsgrundlage 
Hier tragen Sie die Summe der allgemeinen Beitragsgrundlagen im ausgewiesenen Zeitraum "von 
- bis" (auf den Cent genau bis zur Höchstbeitragsgrundlage) ein. In diese Gesamtsumme darf kei-
nesfalls eingerechnet werden: 

- die Sonderzahlung(en) 

- das beitragspflichtige Teilentgelt *) 

- der Unterschiedsbetrag, von dem Sie den zusätzlichen Krankenversicherungsbeitrag (A13 
bzw. A13l) entrichten müssen, wenn dem Dienstnehmer die Schlechtwetterentschädigung 
nach dem Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz gebührt. 

*) Das im Fall der Erkrankung gebührende (beitragspflichtige) Teilentgelt von mindestens 50 % ist 
nicht in diese Gesamtsumme einzubeziehen – siehe Pkt. 8 (§ 49 Abs. 3 Z. 9 ASVG). 
 
Sofern nicht ein voller Entgeltfortzahlungsanspruch auf Grund einer arbeitsrechtlichen Regelung 
bestand, ist das dem Arbeitnehmer für die ersten drei Tage einer Erkrankung gebührende Entgelt 
in diese Gesamtsumme einzubeziehen. 

 

 
 

Beitragsgrundlagen für geringfügig Beschäftigte (Dienstnehmer und freie Dienstnehmer – auch bei 
Wechsel von Voll- auf Teilversicherung und umgekehrt) sind jeweils in einem eigenen Beitragsgrundla-
gennachweis anzuführen. 
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7 Beitragsgrundlage Sonderzahlung 
Hier tragen Sie die Summe der Sonderzahlungen (zB Weihnachts- und Urlaubsgeld) im ausgewie-
senen Zeitraum "von - bis" (auf den Cent genau bis zur Höchstbeitragsgrundlage) ein.  
8 Beitragsgrundlage Teilentgelt 
Geben Sie bitte hier den beitragspflichtigen Betrag der/des Teilentgelte/s an, das dem Versicherten 
im Falle einer Erkrankung im ausgewiesenen Zeitraum "von - bis" gebührte (auf den Cent genau bis 
zur Höchstbeitragsgrundlage).  
Beitragspflichtiges Teilentgelt ist jenes Entgelt, das neben einem Kranken- oder Wochengeldbezug 
geleistet wird, wenn es 50 % der vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt des Versicherungs-
falles erreicht oder übersteigt. 
9 Anzahl Tage mit Teilentgelt 
In diese Spalte ist die Anzahl der Kalendertage mit Anspruch auf beitragspflichtiges Teilentgelt 
einzusetzen. Beachten Sie dazu die Hinweise zu Pkt. 8. 
10 Betriebliche Vorsorge 
"BV-Beitragsgrundlage inkl. SZ" (Sonderzahlungen). Tragen Sie hier die Summe der BV-
Beitragsgrundlagen für den laufenden Bezug und der Sonderzahlungen ohne Berücksichtigung der 
Höchstbeitragsgrundlage auf den Cent genau ein.  
11 Eingezahlter Beitrag an BV 
Hier ist jener Betrag (auf den Cent genau) einzutragen, der vom Dienstgeber für den Dienstnehmer 
als betrieblicher Vorsorgebeitrag mit dem Krankenversicherungsträger abgerechnet wurde. Ein e-
ventuell geleisteter Übertragungsbetrag ist hier nicht einzutragen. Der für geringfügig Beschäftigte 
bei einer jährlichen Zahlungsweise zu leistende zusätzliche Beitrag (Verrechnungsgruppe N97) in 
Höhe von 2,5 % vom BV-Beitrag ist nicht zu berücksichtigen. 
12 BV-Beitragszeiten 
In der Spalte "von" tragen Sie den Monat ein, in dem die Beitragspflicht für die betriebliche Vorsorge 
im Kalenderjahr begonnen hat, in der Spalte "bis" den Monat, in dem die Beitragspflicht für die be-
triebliche Vorsorge im Kalenderjahr geendet hat. 
13 Ausstellungsdatum 
14 Bezugs/Pensionsauszahlende Stelle 
Bezugsauszahlende Stelle: Name und Anschrift der Firma, Telefonnummer mit Durchwahl 
Pensionsauszahlende Stelle: Der Pensionsversicherungsträger übermittelt den Lohnzettel für Pensi-
onisten nur für steuerrechtliche Zwecke. (Wenn der/die Bezieher/in einer Pension auch geringfügig 
beschäftigt ist, wird vom Dienstgeber ein Lohnzettel für die Beschäftigung ausgestellt und vom Pen-
sionsversicherungsträger ein Lohnzettel für die Pension. Die Summe aus den beiden Lohnzetteln ist 
für das Finanzamt zur Steuerberechnung maßgebend). 
15 Die Richtigkeit und Vollständigkeit wird bestätigt 
Unterschrift des Dienstgebers oder Ausstellers. 
 

8. Einzahlung der Beiträge - Buchungsweg 
Die Beiträge sind innerhalb von 15 Tagen nach Eintritt der Fälligkeit ohne gesonderte Aufforderung so 
rechtzeitig zu überweisen, dass die gesetzliche, 15tägige Zahlungsfrist auch unter Einrechnung des 
Bank- bzw. Buchungsweges eingehalten wird. Dieses sog. Bringschuldverhältnis bedingt also, dass 
die Rechtzeitigkeit der Zahlung von der Wahl des Überweisungstages wie auch des Überweisungswe-
ges abhängt, wobei die Gefahr für das rechtzeitige Eintreffen der Zahlung durch den Dienstgeber getra-
gen werden muss. Fällt der 15. eines Kalendermonates auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, so ver-
längert sich die Frist bis zum nächstfolgenden Werktag.  
 
Erfolgt die Einzahlung zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der 15-Tage-
Frist, so bleibt diese Verspätung ohne Rechtsfolgen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Zahlungseingang 
(Verbuchung bzw. Wertstellung), so müssen Verzugszinsen in der festgelegten Höhe  
(2009: 6,94 % p. a.) vorgeschrieben werden. 
 
Führen Sie bitte auf den Einzahlungsbelegen die Ihnen zugeteilte Dienstgeberkontonummer unbedingt 
an! 
 

9. Fälligkeit der Beiträge 
Die allgemeinen Beiträge sind in der Regel am letzten Tag des Kalendermonates fällig, in den das Ende 
des Beitragszeitraumes fällt. Die Sonderbeiträge werden im Regelfall am letzten Tag des Kalendermona-
tes fällig, in dem die Sonderzahlung fällig wurde (wenn die Sonderzahlung aber vor ihrer Fälligkeit aus-
gezahlt wurde, am letzten Tag des Auszahlungsmonates).  
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Sonstige Bestimmungen 

Sie ist grundsätzlich von gegen Entgelt beschäftigten Dienstnehmern in Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft oder diesen gleichgestellten Betrieben (§ 27 ASVG in Verbindung mit den in den jeweiligen 
Bundesländern in Geltung stehenden Landarbeiterkammergesetzen) und von auf land- und forstwirt-
schaftlichem Gebiet tätigen Arbeitnehmern (z. B. Milchmesser der Landwirtschaftskammer u. ä.), zu leis-
ten. 
 
Keine LK ist zu entrichten 
- für Lehrlinge mit Ausnahme jener in Steiermark und Kärnten,  
- für freie Dienstnehmer (Ausnahme: Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) 
- für leitende Angestellte (Ausnahme: Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, Tirol), denen dauernd 

ein maßgebender Einfluss auf die Führung des Betriebes zusteht, 
- für Ehegatten, Kinder, Kindeskinder sowie Schwiegerkinder ihres Arbeitgebers, wenn sie der Versi-

cherungspflicht in der Pensionsversicherung nach den Bestimmungen des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes unterliegen (ACHTUNG: landesgesetzliche Sonderregelungen beach-
ten), 

- für Dienstnehmer in Sägen, Harzverarbeitungsstätten, Mühlen und Molkereien, die von land- und 
forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften betrieben werden, sofern in diesen 
dauernd mehr als 5 Dienstnehmer beschäftigt sind, 

- von Sonderzahlungen mit Ausnahme in Kärnten, wo die LK von der Beitragsgrundlage für Sonder-
zahlungen bis höchstens € 8.040,- jährlich zu leisten ist, 

- bei einem Urlaub ohne Entgeltzahlung (Ausnahme in der Steiermark und in Kärnten), 
- in Burgenland und Wien für Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Großbetrieben und in 

land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften mit mehr als 10 Dienstnehmern; dort wird an Stelle 
der Landarbeiterkammerumlage die Kammerumlage eingehoben (Arbeiterkammergesetz 1992), 

- in Wien für Dienstnehmer in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, die weder in land- und forst-
wirtschaftlichen Großbetrieben noch in land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften mit mehr als 
10 Dienstnehmern beschäftigt sind und keinem Landarbeiterkammergesetz unterliegen. 

 
 

8. Nachtschwerarbeits-Beitrag (NB) 
Die Dienstgeber haben den Beitrag nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz für jeden Dienstnehmer, der 
gemäß Art. VII Abs. 2, einer Verordnung nach Art. VII Abs. 3 und 4 oder eines Kollektivvertrages gemäß 
Art. VII Abs. 6 sowie des Art. XI Abs. 6 beschäftigt wird und einen Nachtschwerarbeitsmonat (Artikel XI 
Abs. 6) erwirbt, an den zuständigen Krankenversicherungsträger zu entrichten.  
Der Beitrag beträgt 2% der allgemeinen Beitragsgrundlage bis zur jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage. 
Dieser Beitrag ist auch von Sonderzahlungen zu entrichten. 
 
Nachtarbeit im Sinne des Art. VII Abs. 1 NSchG leistet ein Arbeitnehmer, der in der Zeit zwischen 22 Uhr 
und 6 Uhr mindestens sechs Stunden arbeitet, sofern nicht in die Arbeitszeit regelmäßig und in erhebli-
chem Umfang Arbeitsbereitschaft fällt. 
 
Nachtschwerarbeit leistet ein Arbeitnehmer, der das Kriterium der Nachtarbeit erfüllt hat und unter den 
in Art. VII Abs. 2 Z 1 - 11 Nachtschwerarbeitsgesetz (NSchG) angeführten Bedingungen arbeitet. 
 
Ein Nachtschwerarbeitsmonat liegt jedenfalls dann vor, wenn ein Dienstnehmer innerhalb eines Kalen-
dermonates an mindestens sechs Arbeitstagen Nachtschwerarbeit erbringt (Sonderbestimmungen be-
achten!). 
 
Die Dienstgeber haben jeden davon betroffenen Dienstnehmer nach dem Ende des Kalendermonates, in 
dem Nachtschwerarbeit geleistet wurde, gesondert innerhalb der gesetzlichen Frist mittels Änderungs-
meldung der Kasse bekannt zu geben. Bei Verstößen gegen die Melde- und Auskunftspflicht gelten die 
Strafbestimmungen des ASVG entsprechend. 
 
 

9. Neugründungs-Förderungsgesetz 
Das Neugründungs-Förderungsgesetz (NEUFÖG) wurde als Teil des Steuerreformgesetzes 2000 be-
schlossen und in seiner ersten Fassung im BGBl I Nr. 106 vom 14. 7. 1999 verlautbart. Mit der Verord-
nung Nr. 278 im BGBl II vom   13. 8. 1999 und dem Durchführungserlass im Amtsblatt Nr. 184/1999 wur-
den grundsätzliche Festlegungen zum NEUFÖG getroffen sowie der amtliche Vordruck über die Erklä-
rung der Neugründung mit Wirkung ab 1. September 1999 aufgelegt. 
 
Mit dem NEUFÖG wird die Neugründung eines Betriebes durch zahlreiche Befreiungen von bestimmten 
Abgaben, Beiträgen und Gebühren erleichtert. 
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Versichertengruppen - Besonderheiten 

Beitragssätze 
Freier Dienstnehmer: 17,12 % 
Dienstgeber:  20,73 % 
 
Sonstige Beiträge und Umlagen 
Mit 01.01.2008 wurden freie Dienstnehmer iSd § 4 Abs. 4 ASVG den Arbeitnehmern für die Bereiche der Arbeitslo-
senversicherung und der Insolvenz-Entgeltsicherung gleichgestellt. Somit sind ab 1.1.2008 für freie Dienstnehmer 
auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und der IE an den zuständigen Träger der Krankenversicherung 
abzuführen. 
Freie Dienstnehmer wurden mit 1.1.2008 auch in die betriebliche Mitarbeitervorsorge einbezogen (das BMVG 
wurde mit 01.01.2008 zum BMSVG – Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz) und bei der Zu-
kunftsvorsorge den Arbeitnehmern gleichgestellt. Nur jene Bestimmungen des BMSVG, die direkt auf arbeitsrechtli-
che Regelungsinhalte abstellen sind von der Anwendung auf freie Dienstnehmer ausgenommen. 
Die Kammerumlage ist ab 1.1.2008 zu entrichten. In Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten 
sind Arbeiter und Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft der Landarbeiterkammer zugehörig und daher ist die 
LK zu entrichten. Der Wohnbauförderungsbeitrag ist für freie Dienstnehmer weiterhin nicht zu entrichten. 
 
Beitragsgruppen 
Für die freien Dienstnehmer sind folgende Beitragsgruppen zu verwenden: 
L1r = vollversicherte freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind 
L2ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und das 57. Lebensjahr vollendet 

haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L1r auf BGR L2ru 
L2r = für freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und nach Vollendung des 

maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer – ab Beginn 
des folgenden Kalendermonates von BGR L2ru auf L2r 

L4ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Arbeiter zugehörig sind und das 60. Lebensjahr vollendet 
haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L2r auf BGR L4ru 

M1r = vollversicherte freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind 
M2ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und das 57. Lebensjahr voll-

endet haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M1r auf BGR M2ru 
M2r = für freie Dienstnehmerinnen, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und nach Vollen-

dung des maßgeblichen Mindestalters für eine vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer – 
ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2ru auf M2r 

M4ru = freie Dienstnehmer, die dem Zweig der PV der Angestellten zugehörig sind und das 60. Lebensjahr voll-
endet haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M2r auf BGR M4ru 

L14 = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Arbeitertätigkeit 
L14u = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Arbeitertätigkeit, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 

– ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR L14 auf BGR L14u 
M24 = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Angestelltentätigkeit 
M24u = geringfügig beschäftigte freie Dienstnehmer mit Angestelltentätigkeit, die das 60. Lebensjahr vollendet 

haben – ab Beginn des folgenden Kalendermonates von BGR M24 auf BGR M24u 
 
Ausnahmen von der Pflichtversicherung 
• Personen, die bereits auf Grund dieser Tätigkeit gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 bis 3 bzw. § 3 Abs. 3 GSVG oder ge-

mäß § 2 Abs. 1 und 2 FSVG versichert sind 
• Personen, bei denen es sich um eine Nebentätigkeit im Sinne des § 19 Abs. 1 Z 1 lit. f B-KUVG handelt 
• Personen, die eine freiberufliche Tätigkeit, die die Zugehörigkeit zu einer gesetzlichen beruflichen Vertretung 

(Kammer) begründet, ausüben 
• Personen, bei denen es sich um eine Tätigkeit als Kunstschaffender, insbesondere als Künstler im Sinne des  

§ 2 Abs. 1 des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes, handelt 
• Bäuerliche Nachbarschaftshilfe 

 
 

6.  Geringfügig Beschäftige 
Ein Beschäftigungsverhältnis mit einem beitragspflichtigen Entgelt, das die jeweils geltende/n Geringfügigkeits-
grenze/n nicht übersteigt, begründet grundsätzlich nur die Teilversicherung in der Unfallversicherung. 
 
Geringfügigkeitsgrenzen 2009: 
1. wenn das Beschäftigungsverhältnis für eine kürzere Zeit 
 als einen Kalendermonat vereinbart ist und für 
 einen Arbeitstag im Durchschnitt ein Entgelt 
 von höchstens € 27,47  
 insgesamt jedoch von höchstens € 357,74 gebührt 
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Versichertengruppe - Besonderheiten

Für fallweise beschäftigte Personen gilt die Regelung nach Punkt 1. 

2. wenn das Beschäftigungsverhältnis für 
 mindestens einen Kalendermonat oder auf 
 unbestimmte Zeit vereinbart ist und im 
 Kalendermonat kein höheres Entgelt als € 357,74 gebührt 
 

 
Die Geringfügigkeitsgrenzen gelten nicht: 
- für Lehrlinge 
- für Hausbesorger im Sinne des Hausbesorgergesetzes (außer für die Dauer des Karenzurlaubes und des Beschäfti-

gungsverbotes gemäß dem Mutterschutzgesetz 1979) für alle Dienstverhältnisse, die vor dem 1. Juli 2000 begonnen 
wurden 

- für Kurzarbeiter, wenn das Entgelt die für die Geringfügigkeit geltenden Beträge deshalb nicht übersteigt, da 
wegen Kurzarbeit die sonst übliche Zahl von Arbeitsstunden nicht erreicht wird. 

 
Des Weiteren sind die Geringfügigkeitsbestimmungen nicht anzuwenden, wenn das Entgelt den monatli-
chen Grenzbetrag nur deshalb nicht überschreitet, weil das Beschäftigungsverhältnis im Laufe des betref-
fenden Monates begonnen oder geendet hat oder unterbrochen wurde. 
 
Arbeitsrechtlich sind diese Dienstnehmer jenen gleichgestellt, die der Vollversicherungspflicht (Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung) unterliegen. Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist sowohl bei Angestellten als auch bei 
Arbeitern die in den jeweiligen Gesetzen vorgesehene Entgeltfortzahlung durch den Dienstgeber zu leisten. 
 
Dauert die Erkrankung länger und ist der Entgeltfortzahlungsanspruch bereits erschöpft, ist die Abmeldung mit dem 
letzten Entgelttag zu erstatten. Eine neuerliche Anmeldung hat nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit und Wie-
deraufnahme der Beschäftigung, bzw. bei neuerlichem Entgeltfortzahlungsanspruch, zu erfolgen.  
 
Wechsel von Teilversicherung auf Vollversicherung: 
Kommt es während des Bestandes der Teilversicherung zu einer Erhöhung des Entgeltes, wodurch die Geringfügig-
keitsgrenze überschritten wird, liegt ab Beginn des jeweiligen Beitragszeitraumes Vollversicherung vor. 
 
In diesem Fall ist nur eine Änderungsmeldung zu erstatten. 
 
Wechsel von Vollversicherung auf Teilversicherung: 
Treten bei Fortbestand des Beschäftigungsverhältnisses die Voraussetzungen für eine geringfügige Beschäftigung 
ein, so endet die Vollversicherung (Kranken-, Unfall-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung) mit dem Ende dieses 
Beitragszeitraumes. Eine Änderungsmeldung ist zu erstatten. 
 
Ist bereits am Ersten eines Beitragszeitraumes bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt nur eine geringfügige Beschäfti-
gung vorliegen wird, endet die Vollversicherung mit dem Ende des vorangegangenen Beitragszeitraumes. In diesem 
Fall ist unverzüglich eine Änderungsmeldung zu erstatten. 
 
Sonderzahlungen 
Sofern ein arbeitsrechtlicher Anspruch auf Sonderzahlungen (Urlaubszuschuss, Weihnachtsgeld) besteht bzw. wenn 
Sonderzahlungen ausbezahlt werden, sind diese ebenfalls zu melden - Vorschreibebetrieb - und  abzurechnen -  
Selbstabrechner - (Siehe Beitragszeitraum). 
 
Beitragsgruppen für geringfügig beschäftigte Personen vor Vollendung des 60. Lebensjahres 
Für geringfügig beschäftigte (freie) Dienstnehmer ist der Unfallversicherungsbeitrag (1,4 %) in folgenden Beitrags-
gruppen abzurechnen: 

N14 Arbeitertätigkeit 
N24 Angestelltentätigkeit 
L14 freier Dienstnehmer mit Arbeitertätigkeit 
M24 freier Dienstnehmer mit Angestelltentätigkeit 

 
Dienstgeberabgabe - für die Beitragsgruppen N14/N24/L14/M24 
Hat der Dienstgeber mehr als einen geringfügig Beschäftigten, ist die Summe der monatlichen allgemeinen Bei-
tragsgrundlagen (ohne Sonderzahlungen) aller geringfügig Beschäftigten (Dienstnehmer und freie Dienstnehmer) im 
Kalendermonat zu ermitteln. Übersteigt diese Summe das Eineinhalbfache der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
(2009 € 536,61), hat der Dienstgeber - zusätzlich zum Unfallversicherungsbeitrag in der Höhe von 1,4 % - eine pau-
schalierte Abgabe in der Höhe von 16,4 % zu entrichten. 
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 Besteht zum Stichtag 31.07.2006 eine aufrechte Mitversicherung als Lebensgefährte/in und die mitversi-
cherte Person hat das 27. Lebensjahr bereits vollendet, bleibt die Mitversicherung ohne zeitliche Begren-
zung aufrecht, solange sich der maßgebliche Sachverhalt nicht ändert. 

 

11.  Präsenzdiener 
Für die Dauer des ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienstes besteht eine Pflichtversicherung nur in der 
Krankenversicherung. Der Leistungsanspruch des Wehrpflichtigen aus dieser Pflichtversicherung ruht jedoch für 
seine Person für die Dauer des Präsenzdienstes. Leistungen werden nur an die anspruchsberechtigten Familienan-
gehörigen gewährt. 
 
Für die Dauer des Präsenzdienstes sind für den wehrpflichtigen Versicherten keine Sozialversicherungsbeiträge zu 
leisten. Beiträge zur Mitarbeitervorsorge sind während des Präsenzdienstes bzw. bis zum Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses zu entrichten. 
 
Um den Wehrpflichtigen und deren Angehörigen den gesetzlich vorgesehenen sozialversicherungs- 
rechtlichen Schutz zu sichern, ist von den Dienstgebern Folgendes zu beachten: 
 
Dienstgeber bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen (Stellen) haben den Versicherten anlässlich des Antrittes 
des Präsenzdienstes ordnungsgemäß abzumelden.  
Für die Dauer des Präsenzdienstes hat der Dienstgeber bei aufrechtem Arbeitsverhältnis den BV-Beitrag in der Hö-
he von 1,53% einer fiktiven Bemessungsgrundlage zu entrichten. Als fiktive Bemessungsgrundlage gilt der Betrag 
des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 KBGG (2009: täglich € 14,53, voller Monat x 30).  
Nach Wiederaufnahme der Beschäftigung bzw. nach Wiederbeginn des Entgeltanspruches ist eine neuerliche An-
meldung zu erstatten. 
 

12.  Zivildiener 
Zivildienstleistende und Zivildienstpflichtige (Auslandsdienst) sind während der Dauer des ordentlichen oder außer-
ordentlichen Zivildienstes bzw. während des Zivildienstes im Ausland nach Maßgabe des ASVG kranken- und un-
fallversichert. 
 
Die Kranken- und Unfallversicherungsbeiträge werden zur Gänze von den Rechtsträgern (Einrichtungen) getragen, 
für die der Zivildiener tätig ist. 
 
Vom Dienstgeber sind für den Zivildiener keine Sozialversicherungsbeiträge zu leisten. 
 
Der Dienstgeber hat jedoch für die Dauer des Zivildienstes den BV-Beitrag in der Höhe von 1,53 % zu entrich-
ten, wenn und so lange das Beschäftigungsverhältnis nicht gelöst ist. Als Bemessungsgrundlage für den BV-Beitrag 
ist das Kinderbetreuungsgeld gem. § 3 Abs. 1 KBGG anzurechnen (2009: täglich € 14,53; voller Monat x 30). 
 
Wenn der Versicherte den Zivildienst antritt, hat der Dienstgeber eine Abmeldung mit dem Datum „Ende des Ent-
geltanspruches“ und den Abmeldungsgrund „09 Zivildienst“ zu erstatten. Bei Wiederaufnahme der Beschäftigung ist 
eine neuerliche Anmeldung an den zuständigen Sozialversicherungsträger zu senden. 
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Formulare und Erläuterungen 

7. Familienhospizkarenz-An-, Ab- und Änderungsmeldung 
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8. Arbeits- und Entgeltsbestätigung 
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9. Arbeits- und Entgeltsbestätigung für Wochengeld 
 
 

 1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 
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10. Schwerarbeitsmeldung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verkleinerte Darstellung des bundeseinheitlichen Formulars, Originalgröße: A4 
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Formulare und Erläuterungen 

 

11.  Lohn- und Gehaltsänderungsmeldung 
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12.  Sonderzahlungsmeldung 
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Formulare und Erläuterungen 

 

13.  Meldung zum verminderten Arbeitslosenversicherungsbeitrag bei 
geringem Einkommen durch Vorschreibebetriebe 

 
 

 
 

1 2 

3 

4 
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